
§ 44
Entrichtung der Kapitalertragsteuer

(1) 1Schuldner der Kapitalertragsteuer ist in den F�llen des § 43 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 7b und 8 bis 12 sowie Satz 2 der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge. 2Die Ka-
pitalertragsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Kapitalertr�ge dem
Gl�ubiger zufließen. 3In diesem Zeitpunkt haben in den F�llen des § 43 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 bis 4 sowie 7a und 7b der Schuldner der Kapitalertr�ge, jedoch in
den F�llen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 die f�r den Verk�ufer der Wertpa-
piere den Verkaufsauftrag ausf�hrende Stelle im Sinne des Satzes 4 Nr. 1 und in
den F�llen des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 das f�r den Verk�ufer der Aktien den
Verkaufsauftrag ausf�hrende inl�ndische Kreditinstitut oder Finanzdienstleis-
tungsinstitut im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b (den Verkaufsauf-
trag ausf�hrende Stelle), und in den F�llen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 und 8
bis 12 sowie Satz 2 die die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle den Steuerabzug f�r
Rechnung des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge vorzunehmen. 4Die die Kapital-
ertr�ge auszahlende Stelle ist

1. in den F�llen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 Buchstabe a und Nr. 8 bis 12 so-
wie Satz 2
a) das inl�ndische Kreditinstitut oder das inl�ndische Finanzdienstleistungs-

institut im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b, das inl�ndische
Wertpapierhandelsunternehmen oder die inl�ndische Wertpapierhan-
delsbank,
aa) das die Teilschuldverschreibungen, die Anteile an einer Sammelschuld-

buchforderung, die Wertrechte, die Zinsscheine oder sonstigen Wirt-
schaftsg�ter verwahrt oder verwaltet oder deren Ver�ußerung durch-
f�hrt und die Kapitalertr�ge auszahlt oder gutschreibt oder in den
F�llen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 die Kapitalertr�ge auszahlt oder
gutschreibt,

bb) das die Kapitalertr�ge gegen Aush�ndigung der Zinsscheine oder der
Teilschuldverschreibungen einem anderen als einem ausl�ndischen
Kreditinstitut oder einem ausl�ndischen Finanzdienstleistungsinstitut
auszahlt oder gutschreibt;

b) der Schuldner der Kapitalertr�ge in den F�llen des § 43 Abs. 1 Satz 1
Nr. 7 Buchstabe a und Nr. 10 unter den Voraussetzungen des Buchstabens
a, wenn kein inl�ndisches Kreditinstitut oder kein inl�ndisches Finanz-
dienstleistungsinstitut die die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle ist;

2. in den F�llen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b das inl�ndische Kredi-
tinstitut oder das inl�ndische Finanzdienstleistungsinstitut, das die Kapita-
lertr�ge als Schuldner auszahlt oder gutschreibt.

5Die innerhalb eines Kalendermonats einbehaltene Steuer ist jeweils bis zum 10.
des folgenden Monats an das Finanzamt abzuf�hren, das f�r die Besteuerung
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1. des Schuldners der Kapitalertr�ge,
2. der den Verkaufsauftrag ausf�hrenden Stelle oder
3. der die Kapitalertr�ge auszahlenden Stelle

nach dem Einkommen zust�ndig ist; bei Kapitalertr�gen im Sinne des § 43
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ist die einbehaltene Steuer, soweit es sich nicht um Kapitaler-
tr�ge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 handelt, in dem Zeitpunkt abzuf�h-
ren, in dem die Kapitalertr�ge dem Gl�ubiger zufließen. 6Dabei ist die Kapital-
ertragsteuer, die zu demselben Zeitpunkt abzuf�hren ist, jeweils auf den
n�chsten vollen Euro-Betrag abzurunden. 7Wenn Kapitalertr�ge ganz oder teil-
weise nicht in Geld bestehen (§ 8 Abs. 2) und der in Geld geleistete Kapitalertrag
nicht zur Deckung der Kapitalertragsteuer ausreicht, hat der Gl�ubiger der Ka-
pitalertr�ge dem zum Steuerabzug Verpflichteten den Fehlbetrag zur Verf�-
gung zu stellen. 8Soweit der Gl�ubiger seiner Verpflichtung nicht nachkommt,
hat der zum Steuerabzug Verpflichtete dies dem f�r ihn zust�ndigen Betriebs-
st�ttenfinanzamt anzuzeigen. 9Das Finanzamt hat die zu wenig erhobene Kapi-
talertragsteuer vom Gl�ubiger der Kapitalertr�ge nachzufordern.

(2) 1Gewinnanteile (Dividenden) und andere Kapitalertr�ge im Sinne des § 43
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, deren Aussch�ttung von einer Kçrperschaft beschlossen
wird, fließen dem Gl�ubiger der Kapitalertr�ge an dem Tag zu (Absatz 1), der
im Beschluss als Tag der Auszahlung bestimmt worden ist. 2Ist die Aussch�ttung
nur festgesetzt, ohne dass �ber den Zeitpunkt der Auszahlung ein Beschluss ge-
fasst worden ist, so gilt als Zeitpunkt des Zufließens der Tag nach der Beschluss-
fassung. 3F�r Kapitalertr�ge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 gelten diese
Zuflusszeitpunkte entsprechend.

(3) 1Ist bei Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller
Gesellschafter in dem Beteiligungsvertrag �ber den Zeitpunkt der Aussch�t-
tung keine Vereinbarung getroffen, so gilt der Kapitalertrag am Tag nach der
Aufstellung der Bilanz oder einer sonstigen Feststellung des Gewinnanteils des
stillen Gesellschafters, sp�testens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres, f�r das der Kapitalertrag ausgesch�ttet oder gutgeschrieben wer-
den soll, als zugeflossen. 2Bei Zinsen aus partiarischen Darlehen gilt Satz 1 ent-
sprechend.

(4) Haben Gl�ubiger und Schuldner der Kapitalertr�ge vor dem Zufließen aus-
dr�cklich Stundung des Kapitalertrags vereinbart, weil der Schuldner vor�ber-
gehend zur Zahlung nicht in der Lage ist, so ist der Steuerabzug erst mit Ablauf
der Stundungsfrist vorzunehmen.

(5) 1Die Schuldner der Kapitalertr�ge, die den Verkaufsauftrag ausf�hrenden
Stellen oder die die Kapitalertr�ge auszahlenden Stellen haften f�r die Kapita-
lertragsteuer, die sie einzubehalten und abzuf�hren haben, es sei denn, sie wei-
sen nach, dass sie die ihnen auferlegten Pflichten weder vors�tzlich noch grob
fahrl�ssig verletzt haben. 2Der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge wird nur in An-
spruch genommen, wenn
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1. der Schuldner, die den Verkaufsauftrag ausf�hrende Stelle oder die die Ka-
pitalertr�ge auszahlende Stelle die Kapitalertr�ge nicht vorschriftsm�ßig ge-
k�rzt hat,

2. der Gl�ubiger weiß, dass der Schuldner, die den Verkaufsauftrag ausf�h-
rende Stelle oder die die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle die einbehaltene
Kapitalertragsteuer nicht vorschriftsm�ßig abgef�hrt hat, und dies dem Fi-
nanzamt nicht unverz�glich mitteilt oder

3. das die Kapitalertr�ge auszahlende inl�ndische Kreditinstitut oder das in-
l�ndische Finanzdienstleistungsinstitut die Kapitalertr�ge zu Unrecht ohne
Abzug der Kapitalertragsteuer ausgezahlt hat.

3F�r die Inanspruchnahme des Schuldners der Kapitalertr�ge, der den Ver-
kaufsauftrag ausf�hrenden Stelle und der die Kapitalertr�ge auszahlenden
Stelle bedarf es keines Haftungsbescheids, soweit der Schuldner, die den Ver-
kaufsauftrag ausf�hrende Stelle oder die die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle
die einbehaltene Kapitalertragsteuer richtig angemeldet hat oder soweit sie ihre
Zahlungsverpflichtungen gegen�ber dem Finanzamt oder dem Pr�fungsbeam-
ten des Finanzamts schriftlich anerkennen.

(6) 1In den F�llen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7c gilt die juristische Person des çf-
fentlichen Rechts und die von der Kçrperschaftsteuer befreite Kçrperschaft,
Personenvereinigung oder Vermçgensmasse als Gl�ubiger und der Betrieb ge-
werblicher Art und der wirtschaftliche Gesch�ftsbetrieb als Schuldner der Ka-
pitalertr�ge. 2Die Kapitalertragsteuer entsteht, auch soweit sie auf verdeckte
Gewinnaussch�ttungen entf�llt, die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr vorge-
nommen worden sind, im Zeitpunkt der Bilanzerstellung; sie entsteht sp�testens
acht Monate nach Ablauf des Wirtschaftsjahres; in den F�llen des § 20 Abs. 1
Nr. 10 Buchstabe b Satz 2 am Tag nach der Beschlussfassung �ber die Verwen-
dung und in den F�llen des § 22 Abs. 4 des Umwandlungssteuergesetzes am Tag
nach der Ver�ußerung. 3Die Kapitalertragsteuer entsteht in den F�llen des § 20
Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b Satz 3 zum Ende des Wirtschaftsjahres. 4Die Abs�tze
1 bis 4 und 5 Satz 2 sind entsprechend anzuwenden. 5Der Schuldner der Kapital-
ertr�ge haftet f�r die Kapitalertragsteuer, soweit sie auf verdeckte Gewinnaus-
sch�ttungen und auf Ver�ußerungen im Sinne des § 22 Abs. 4 des Umwand-
lungssteuergesetzes entf�llt.

(7) 1In den F�llen des § 14 Abs. 3 des Kçrperschaftsteuergesetzes entsteht die Ka-
pitalertragsteuer in dem Zeitpunkt der Feststellung der Handelsbilanz der Or-
gangesellschaft; sie entsteht sp�testens acht Monate nach Ablauf des Wirtschafts-
jahres der Organgesellschaft. 2Die entstandene Kapitalertragsteuer ist an dem
auf den Entstehungszeitpunkt nachfolgenden Werktag an das Finanzamt abzu-
f�hren, das f�r die Besteuerung der Organgesellschaft nach dem Einkommen zu-
st�ndig ist. 3Im �brigen sind die Abs�tze 1 bis 4 entsprechend anzuwenden.

Stand der kommentierten Gesetzesfassung:

Gesetz v. 19.12.2008, BStBl I 2009, 74
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i. S. d. § 14 Abs. 3 KStG (Abs. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132–134

1 Allgemeines
1§ 44 Abs. 1 EStG enth�lt Vorschriften �ber die Entrichtung der KapESt unter Bezug-

nahme auf die einzelnen in § 43 Abs. 1 EStG geregelten Steuerabzugstatbest�nde.
Dabei bestimmt § 44 Abs. 1 EStG den Schuldner der Kapitalertragsteuer, den Zeit-
punkt der Entstehung und Einbehaltung der Kapitalertragsteuer sowie den zum Ein-
behalt und Abf�hrung der Kapitalertragsteuer Verpflichteten. Schließlich wird auch
der Zeitpunkt der Abf�hrung der einbehaltenen KapESt an die Finanzverwaltung ge-
regelt. Wegen Einzelheiten zur Vereinheitlichung der KapESt vgl. § 43 EStG
Rz. 21ff.

Zu den verschiedenen Kapitalertr�gen, von denen in den F�llen des § 43 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 bis 7b und 8 bis 12 sowie S. 2 EStG die KapESt einzubehalten ist, vgl. § 43
EStG Rz. 25ff.

2§ 44 Abs. 2 und 3 EStG regelt den Zeitpunkt des Zuflusses und damit den Zeitpunkt
der Entstehung der Kapitalertragsteuer f�r Dividenden und anderweitige von einer
Kçrperschaft ausgesch�ttete Gewinnanteile i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG sowie
f�r Einnahmen aus stillen Beteiligungen.

3§ 44 Abs. 4 EStG regelt den Zeitpunkt f�r die Vornahme des Steuerabzugs f�r den
Fall einer Stundungsvereinbarung zwischen Gl�ubiger und Schuldner des Kapital-
ertrags.

4§ 44 Abs. 5 EStG regelt die materiellen Voraussetzungen f�r die Haftung der Zahl-
stelle bzw. des Schuldners f�r die Abf�hrung der Kapitalertragsteuer und f�r die Inan-
spruchnahme des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge.

5Zu welchem Steuersatz die KapESt jeweils einzubehalten ist bestimmt § 43a EStG.

6Die Vorschriften, die bei der Anmeldung der KapESt und beim Erteilen der �ber die
einbehaltene KapESt auszustellenden KapESt-Bescheinigung zu beachten sind, ent-
h�lt § 45a EStG.

2 Schuldner der KapESt (§ 44 Abs. 1 S. 1 EStG)
7Schuldner der KapESt ist der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge.

8Gl�ubiger der Kapitalertr�ge ist derjenige, dem die Ertr�ge aus dem Kapitalvermçgen
steuerrechtlich zugerechnet werden, d. h. derjenige, der den Tatbestand des Erzielens
von Eink�nften aus Kapitalvermçgen verwirklicht.

Eink�nfte aus Kapitalvermçgen erzielt der Inhaber des Kapitalvermçgens, d. h. der,
der das Kapitalvermçgen (wie z. B. in den F�llen des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) gegen
Entgelt zur Nutzung �berl�sst (BFH v. 24.4.1990, VIII R 170/83, BStBl II 1990, 539).

Den Tatbestand des Erzielens von Eink�nften aus Kapitalvermçgen verwirklicht aber
auch derjenige, der durch den Erwerb von Gesellschaftsrechten ein Rechtsverh�ltnis
eingegangen ist, wie z. B. der Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft, dem aus sei-
nem Mitgliedschaftsrecht Gewinnanteile oder sonstige Bez�ge i. S. d. § 20 Abs. 1
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Nr. 1 EStG als Anteilseigner zufließen (BFH v. 22.8.1990, I R 69/89, BStBl II 1991,
38; BFH v. 16.12.1992, I R 32/92, BStBl II 1993, 399).

9 Den Steuerabzug vom Kapitalertrag hat in Abh�ngigkeit von der Art des ausgezahlten
Kapitalertrags entweder der Schuldner der Kapitalertr�ge (vgl. Rz. 24ff.), die die Ka-
pitalertr�ge auszahlende Stelle (vgl. Rz. 31ff.) oder im Sonderfall des § 20 Abs. 1
Nr. 1 S. 4 EStG das f�r den Verk�ufer der Wertpapiere den Verkaufsauftrag (i. d. R.
meist Leerverkauf) ausf�hrende inl�ndische Kreditinstitut oder Finanzdienstleis-
tungsinstitut (vgl. Rz. 28) vorzunehmen. Der Steuerabzug erfolgt jedoch stets f�r
Rechnung des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge (S. 3), denn nur der Gl�ubiger der Ka-
pitalertr�ge ist Schuldner der Einkommensteuer bzw. der Kapitalertragsteuer.

Mit dem Einbehalten und Abf�hren der KapESt erf�llt der zum Steuerabzug Ver-
pflichtete eine fremde Steuerschuld – die Steuerschuld des Gl�ubigers der Kapital-
ertr�ge (vgl. § 43 EStG Rz. 5ff.).

Die KapESt wird f�r Rechnung desjenigen erhoben, der die Eink�nfte aus dem Kapi-
talvermçgen erzielt und zu dessen Lasten die KapESt einbehalten und abgef�hrt
wird.

10 Auch f�r den Fall, dass der Schuldner der Kapitalertr�ge nach einer dementsprechen-
den Vereinbarung mit dem Gl�ubiger der Kapitalertr�ge die KapESt �bernimmt, �n-
dert sich nichts an dem Steuerschuldverh�ltnis. Schuldner der KapESt bleibt nach
wie vor der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge (vgl. § 43a EStG Rz. 4ff, 21ff.).

3 Entstehung der KapESt (§ 44 Abs. 1 S. 2 EStG)

11 Nach § 38 AO entstehen die Anspr�che aus dem Steuerschuldverh�ltnis, sobald der
Tatbestand verwirklicht ist, an den das jeweilige Einzelsteuergesetz die Leistungs-
pflicht kn�pft.

Der Tatbestand, an dessen Verwirklichung das EStG die Pflicht zur Leistung der
KapESt (als besonderer Erhebungsform der ESt; vgl. § 43 EStG Rz. 5) kn�pft, ist das
Beziehen von Einnahmen aus Kapitalvermçgen, die nach § 43 Abs. 1 EStG dem Steu-
erabzug vom Kapitalertrag unterliegen.

12 Die KapESt entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Kapitalertr�ge dem Gl�ubiger zu-
fließen. In diesem Zeitpunkt hat der Schuldner der Kapitalertr�ge bzw. die die Kapital-
ertr�ge auszahlende Stelle den Steuerabzug f�r Rechnung des Gl�ubigers der Kapital-
ertr�ge vorzunehmen. Im Falle der isolierten Ver�ußerung von Dividendenscheinen
oder der Abtretung von Dividenden- oder Zinsanspr�chen gem. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1
S. 2 EStG ist die f�r den Verk�ufer der Wertpapiere den Verkaufsauftrag ausf�hrende
Stelle zum Steuerabzug verpflichtet.

In den F�llen des § 20 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 EStG, wenn also Aktien kurz vor dem Divi-
dendenaussch�ttungstermin mit Dividendenberechtigung erworben und nach dem
Gewinnaussch�ttungstermin ohne Dividendenberechtigung geliefert werden, ist das
f�r den Verk�ufer den Verkaufsauftrag ausf�hrende inl�ndische Kreditinstitut oder
Finanzdienstleistungsinstitut zum Steuerabzug verpflichtet. Hierbei handelt es sich in
der Regel um Leerverk�ufe, also um den Fall, dass der Verk�ufer im Zeitpunkt des
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Verkaufs der Aktien keine entsprechenden Aktien im Depot hat. Die Steuerabzugs-
verpflichtung f�r die den Leerverkauf abwickelnde Bank wurde durch das JStG 2007
v. 13.12.2006 (BGBl I 2006, 2878) mit Wirkung f�r Verk�ufe nach dem 31.12.2006
in das EStG eingef�gt, um Steuerausf�lle zu vermeiden (vgl. § 20 EStG Rz. 38ff.).

Zum Zeitpunkt des Zufließens der Kapitalertr�ge vgl. Rz. 58ff.
13Die durch Steuerbescheid j�hrlich festzusetzende ESt dagegen, auf die die erhobene

KapESt angerechnet wird, entsteht mit Ablauf des Veranlagungszeitraums (§ 36
Abs. 1 EStG). Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr (§ 25 Abs. 1 EStG). Dies
gilt auch f�r den Fall, dass der Kapitalertragsteuerabzug gem. § 43 Abs. 5 S. 1 EStG
die Einkommensteuerschuld abgilt. Nur eine Anrechnung der KapESt gem. § 36
Abs. 1 Nr. 2 EStG unterbleibt mangels Veranlagungsverfahren.

4 Einbehalten und Abf�hren der KapESt (§ 44 Abs. 1 S. 3 bis 9 EStG)

4.1 Steuerabzug vom Kapitalertrag (S. 3 und 4)

4.1.1 Allgemeines
14In dem Zeitpunkt, in dem die steuerabzugspflichtigen Kapitalertr�ge dem Gl�ubiger

zufließen (zum Zuflusszeitpunkt vgl. Rz. 61ff.), haben in den F�llen des § 43 Abs. 1
S. 1 Nr. 1 bis 4, 7a und 7b EStG der Schuldner der Kapitalertr�ge (vgl. Rz. 24ff.) und
in den F�llen des § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12 sowie S. 2 EStG die die Kapi-
talertr�ge auszahlende Stelle (vgl. Rz. 31ff.) den Steuerabzug vom Kapitalertrag f�r
Rechnung des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge vorzunehmen.

Das hat zur Folge, dass dem Gl�ubiger der Kapitalertr�ge nur der nach Abzug der
KapESt verbleibende Teil des Kapitalertrags ausgezahlt bzw. gutgeschrieben wird.

15Bedient sich der Schuldner der Kapitalertr�ge in den F�llen, in denen er zum Ein-
behalt der KapESt verpflichtet ist (vgl. hierzu Rz. 24ff.), zur Auszahlung eines oder
mehrerer Kreditinstitute (wie z. B. Aktiengesellschaften, bei denen neben der Gesell-
schaftskasse auch eine Reihe von Kreditinstituten als Zahlstellen fungieren, bei denen
die Dividendenscheine vom Gl�ubiger der Kapitalertr�ge oder in dessen Auftrag von
anderen Kreditinstituten eingelçst werden kçnnen), dann erhalten auch diese Zahl-
stellen vom Schuldner der Kapitalertr�ge nur den nach bereits erfolgtem Abzug der
KapESt verbleibenden Teil der Kapitalertr�ge zum Zweck der Auszahlung zur Ver-
f�gung gestellt.

16Ein Verstoß gegen die Einbehaltungs- und Abf�hrungspflicht kann als Steuerord-
nungswidrigkeit (Gef�hrdung der Abzugsteuern i. S. d. § 380 AO) mit einer Geldbuße
bis zu 25.000 EUR geahndet werden, bzw. – falls wegen gleichzeitiger Verletzung
der von § 45a Abs. 1 EStG vorgeschriebenen Anmeldepflicht an Stelle von § 380 AO
(Gef�hrdung der Abzugsteuern) § 378 AO (leichtfertige Steuerverk�rzung) anzuwen-
den ist – mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR.

Wegen Einzelheiten vgl. Weyand, in Schwarz, AO, § 378 AO und § 380 AO.
17Der zum Steuerabzug Verpflichtete (d. h. der Schuldner der Kapitalertr�ge bzw. die

die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle) haftet f�r die KapESt, die er einzubehalten und
abzuf�hren hat. Wegen Einzelheiten hierzu vgl. Rz. 92ff.
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4.1.2 Steuerabzug vom Kapitalertrag und SolZ

18 Nach § 1 i. V. m. §§ 3 und 4 SolZG 1995 wird seit Vz 1995 ein SolZ als Erg�nzungs-
abgabe zur ESt und zur KSt erhoben. Wegen Einzelheiten vgl. die Erl. zum SolZG
1995.

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. § 4 S. 1 SolZG 1995 betr�gt der Zuschlagsatz 5,5 % der
ab 1.1.1998 zu erhebenden KapESt oder des ab diesem Zeitpunkt zu erhebenden
Zinsabschlags. Bruchteile von Cents werden stets abgerundet, vgl. § 4 S. 3 SolZG.
Nach § 1 Abs. 2 SolZG 1995 i. d. F. des Gesetzes zur Regelung der Bemessungs-
grundlage f�r Zuschlagsteuern v. 21.12.2000 (BStBl I 2001, 38) sind auf die Festset-
zung und die Erhebung des SolZ die Vorschriften des EStG und des KStG entspre-
chend anzuwenden. Die Behandlung des SolZ als Zuschlagsteuer folgt somit der
Behandlung der einzubehaltenden und abzuf�hrenden KapESt bzw. des einzubehal-
tenden und abzuf�hrenden Zinsabschlags.

Demzufolge ist bei Kapitalertr�gen, die dem Gl�ubiger nach dem 31.12.1994 zuflie-
ßen, nicht nur die KapESt bzw. der Zinsabschlag einzubehalten und an das f�r den
Steuerabzugsverpflichteten zust�ndige Betriebs-FA abzuf�hren, sondern auch der da-
rauf entfallende SolZ zur KapESt bzw. zum Zinsabschlag.

4.1.3 Zum Steuerabzug Verpflichteter (S. 3 und 4)

4.1.3.1 Allgemeines

19 In den F�llen des § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 4, 7a und 7b EStG, in denen die Kapital-
ertr�ge der allgemeinen KapESt unterliegen, wird die KapESt ohne R�cksicht auf die
persçnlichen Verh�ltnisse des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge erhoben. Aus diesem
Grund wurde die Verpflichtung zur Vornahme des Steuerabzugs dem Schuldner der
Kapitalertr�ge �bertragen (vgl. Rz. 24ff.). Die allgemeine KapESt wird somit bereits
an der Quelle der Kapitalertr�ge, sozusagen als Quellensteuer, erhoben.

20 In den F�llen des § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12 sowie S. 2 EStG zu erhebende
KapESt dagegen ist als Zahlstellensteuer ausgestaltet. Den Steuerabzug vom Kapital-
ertrag hat in diesen F�llen die Stelle vorzunehmen, die die Kapitalertr�ge auszahlt
oder gutschreibt (vgl. Rz. 31ff.). Die durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008
v. 14.8.2007 (BGBl I 2007, 1912) mit Wirkung zum 1.1.2009 neu eingef�hrten Kapi-
talertragsteuertatbest�nde (vgl. § 43 Rz. 172, 176) sind somit als Zahlstellensteuer
ausgestaltet worden.

Durch die Ausgestaltung als Zahlstellensteuer ist die die Kapitalertr�ge auszahlende
Stelle in die Lage versetzt, bereits bei der Auszahlung die individuellen Verh�ltnisse
des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge zu ber�cksichtigen. So kann sie ber�cksichtigen,
dass der Gl�ubiger gem. § 1 Abs. 4 EStG nur beschr�nkt steuerpflichtig ist und dass
der Steuerabzug nur bei inl�ndischen Kapitalertr�gen i. S. d. § 49 Abs. 1 Nr. 5 EStG
vorgenommen wird. Die auszahlende Stelle kann gem. § 44a EStG vom Steuerabzug
Abstand nehmen, wenn beim Gl�ubiger der Kapitalertr�ge die Voraussetzungen
hierf�r gegeben sind – so z. B. bei Vorliegen einer Nichtveranlagungs-(NV-)Be-
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scheinigung bzw. eines Freistellungsauftrags oder einer Bescheinigung i. S. d. § 44a
Abs. 5 EStG f�r Dauer�berzahler (vgl. Erl. zu § 44a EStG).

21Durch die Ausgestaltung als Zahlstellensteuer wurde es außerdem mçglich, auch die
Ertr�ge aus ausl�ndischen Wertpapieren und Wertrechten i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1
Nr. 7 Buchst. a EStG sowie Kapitalertr�ge i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 bis 12 sowie
Satz 2 EStG in die Erhebung der Kapitalertragsteuer einzubeziehen (vgl. den Einlei-
tungssatz von § 43 Abs. 1 EStG). Voraussetzung f�r den Steuerabzug und insbeson-
dere f�r den Steuerabzug auf ausl�ndische Kapitalertr�ge in diesen F�llen ist, dass
diese Kapitalertr�ge von einem inl�ndischen depotf�hrenden Kreditinstitut oder von
einem inl�ndischen mit der Finanzportfolioverwaltung beauftragten Finanzdienstleis-
tungsinstitut als auszahlender Stelle ausgezahlt oder gutgeschrieben werden. Kredit-
institute oder Finanzdienstleistungsinstitute mit Sitz im Ausland kçnnen hingegen
durch die deutschen Steuerabzugsvorschriften nicht zum Einbehalt von Kapitalertrag-
steuer verpflichtet werden.

22Wegen der ihm durch die Vorschrift auferlegten Verpflichtung, die KapESt f�r Rech-
nung des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge einzubehalten und an das f�r ihn zust�ndige
FA abzuf�hren (vgl. Rz. 14ff.), ist der zum Steuerabzug Verpflichtete (d. h. der
Schuldner der Kapitalertr�ge bzw. die die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle) als Steu-
erentrichtungsschuldner i. S. d. § 44 S. 3 EStG Stpfl. i. S. d. § 33 AO.

23Seine Eigenschaft als Stpfl. i. S. d. § 33 AO wird aber auch dadurch begr�ndet, dass
der zum Steuerabzug Verpflichtete f�r die von ihm einzubehaltende und abzuf�h-
rende KapESt haftet (vgl. Rz. 92ff.).

4.1.3.2 Schuldner der Kapitalertr�ge
24Die allgemeine KapESt ist vom Schuldner der Kapitalertr�ge von den in § 43 Abs. 1

S. 1 Nr. 1 bis 4, 7a und 7b EStG im Einzelnen aufgef�hrten steuerabzugspflichtigen
Kapitalertr�gen einzubehalten. Zu den F�llen der Ver�ußerung von Dividendenschei-
nen unter Einschaltung eines Kreditinstituts oder Finanzdienstleistungsinstituts vgl.
Rz. 27.

25Vgl. auch § 45a EStG Rz. 54 zu den F�llen, in denen ein inl�ndisches Kreditinstitut
selbst Schuldner von Kapitalertr�gen ist, die der allgemeinen KapESt unterliegen.
Das ist z. B. dann der Fall, wenn ein Bankunternehmen in der Rechtsform einer Kapi-
talgesellschaft eigenen Gewinn an seine Anteilseigner aussch�ttet.

26Schuldner der Kapitalertr�ge ist derjenige, der b�rgerlich-rechtlich zur Zahlung der
Kapitalertr�ge verpflichtet ist. Schuldner der Kapitalertr�ge ist in den von der Vor-
schrift erfassten F�llen des

· § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 1 EStG (vgl. § 43 EStG Rz. 29ff.) die Kçrperschaft i. S. d.
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 KStG,· § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 2 EStG (vgl. § 43 EStG Rz. 39f) der Erwerber der Divi-
dendenscheine oder sonstigen Anspr�che i. S. d. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 Buchst. a
und S. 2 EStG. Zur Verpflichtung zur Vornahme des Steuerabzugs vgl. Rz. 27,· § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG (vgl. § 43 EStG Rz. 41ff.) der Anleiheschuldner bzw.
die Gesellschaft, welche die Genussrechte gew�hrt hat,
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· § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 EStG (vgl. § 43 EStG Rz. 55ff.) der Inhaber des Handels-
unternehmens bzw. der Darlehensschuldner, bei typischer Unterbeteiligung der
Hauptbeteiligte,· § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 EStG (vgl. § 43 EStG Rz. 60ff.) das Versicherungsunterneh-
men,· § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 7a EStG (vgl. § 43 EStG Rz. 91) das KSt-Subjekt i. S. d. § 1
Abs. 1 Nr. 3, 4 oder 5 KStG,· § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 7b EStG (vgl. § 43 EStG Rz. 92) der Betrieb gewerblicher Art
mit eigener Rechtspersçnlichkeit i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. § 4 Abs. 2 KStG.

4.1.3.3 Die den Verkaufsauftrag ausf�hrende Stelle in den F�llen der isolierten
Ver�ußerung von Dividendenscheinen

27 F�r den Fall der isolierten Ver�ußerung von Dividendenscheinen unter Einschaltung
eines Kreditinstituts wurde erst durch das JStG 2009 v. 19.12.2008 (BGBl I 2008,
2794) mWv 25.12.2008 in § 44 Abs. 1 S. 3 EStG klargestellt, dass das den Verkaufs-
auftrag ausf�hrende inl�ndische Kreditinstitut bzw. Finanzdienstleistungsinstitut den
Kapitalertragsteuerabzug vorzunehmen hat. Die klarstellende Sonderregelung ist not-
wendig, weil der Emittent von der isolierten Ver�ußerung des Dividendenscheins
keine Kenntnis hat und die den Verkaufsauftrag ausf�hrende Stelle nicht Schuldner
der Dividende ist (BR-Drs. 545/08, Rz. 28). Der Verweis in § 44 Abs. 1 S. 3 EStG auf
die f�r den Verk�ufer der Wertpapiere (des Dividendenscheins) den Verkaufsauftrag
ausf�hrende Stelle i. S. d. Satzes 4 Nr. 1 ist als Rechtsfolgenverweis zu verstehen,
weil gerade kein Fall des § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6, 7 Buchstabe a und Nr. 8 bis 12 sowie
Satz 2 EStG vorliegt („…ausf�hrende Stelle im Sinne des …“).

4.1.3.4 Die f�r den Verk�ufer der Aktien den Verkaufsauftrag ausf�hrende
Stelle in den Sonderf�llen des § 20 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 EStG

28 Gem. § 20 Abs. 1 S. 4 EStG gelten auch Einnahmen, die anstelle der Dividende von
einem anderen als dem Anteilseigner bezogen werden (Dividendenkompensations-
zahlungen oder auch „k�nstliche Dividenden“ genannt), als sonstige Bez�ge, wenn
die Aktien kurz vor dem Dividendenaussch�ttungstermin mit Dividendenberechti-
gung erworben, aber ohne Dividendenanspruch geliefert werden. In der Praxis sind
�berwiegend sog. Leerverk�ufe von Aktien kurz vor dem Dividendenstichtag die Ur-
sache f�r Dividendenkompensationen. Die Zahlung solcher Kompensationen ent-
spricht den Bçrsenusancen und ist integraler Bestandteil des von den Banken mit den
Kunden abgeschlossenen Gesch�ftsbesorgungsvertrags (vgl. § 20 EStG Rz. 38ff.).

29 Die Vorschrift des § 20 Abs. 1 S. 4 EStG wurde mit dem JStG 2007 v. 13.12.2006
(BGBl I 2006, 2878) mit Wirkung f�r Verk�ufe eingef�hrt, die nach dem 31.12.2006
get�tigt werden (vgl. § 52 Abs. 36 S. 6 EStG). Die Dividendenkompensationszahlun-
gen unterliegen dem f�r Dividenden gem. § 43 Abs. 1 Nr. 1 EStG geltenden Steuer-
abzug vom Kapitalertrag.

30 Das den (Leer-)Verkauf ausf�hrende inl�ndische Kredit- und Finanzdienstleistungs-
institut ist gem. § 44 Abs. 1 S. 3 EStG zum Steuerabzug verpflichtet, Der Gesetzgeber
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kann nur inl�ndische Institute, welche den Leerverkauf abwickeln, zum Steuerabzug
verpflichten.

Ist die f�r den Verk�ufer der Aktien den Verkaufsauftrag ausf�hrende Stelle kein in-
l�ndisches Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1
Nr. 7 Buchstabe b EStG, besteht auch nach Einf�hrung der Neuregelungen durch das
JStG 2007 weiterhin die Gefahr f�r Steuerausf�lle durch mehrfache Bescheinigung
von Kapitalertragsteuern gem. § 45a Abs. 3 EStG, obwohl nur einmal Kapitalertrag-
steuer zulasten des rechtlichen (dinglichen) Eigent�mers einbehalten worden ist und
kein weiterer Abzug von Kapitalertragsteuer gem. § 44 Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 20 Abs. 1
Nr. 1 S. 4 EStG erfolgt. Das BMF hat zu diesem Problem Stellung bezogen und An-
weisungen zur Beseitigung der Gefahr von Steuermindereinnahmen bei der Er-
stattung von Kapitalertragsteuer durch Gestaltungen im Zusammenhang mit Leer-
verk�ufen um den Dividendenstichtag gegeben (BMF v. 5.5.2009, IV C 1 –
S 2252/09/10003, BStBl I 2009, 631).

4.1.3.5 Die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle (S. 4)
31S. 4 der Vorschrift, der durch das Zinsabschlaggesetz v. 9.11.1992 (BStBl I 1992,

682) in das EStG eingef�gt wurde, definiert den f�r die Erhebung des Kapitalertrag-
steuerabzugs maßgebenden Begriff der die Kapitalertr�ge auszahlenden Stelle.

Durch Gesetz v. 14.8.2007 (BGBl I 2007, 1912) kommen mit Wirkung f�r Kapital-
ertr�ge, die nach dem 31.12.2008 zufließen, nicht nur inl�ndische Kredit- und Finanz-
dienstleistungsinstitute i. S. d. § 1 Abs. 1a KWG als Kapitalertr�ge auszahlende Stel-
le, sondern auch inl�ndische Wertpapierhandelsunternehmen oder inl�ndische
Wertpapierhandelsbanken in Betracht.

32Bei Kapitalertr�gen gem. § 43 Abs. 1 Nr. 6 EStG, aus verbrieften bzw. registrierten
Forderungen, d. h. in den F�llen des § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 Buchst. a und Nr. 8 bis 12
sowie S. 2 EStG, ist die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle das inl�ndische Kreditinsti-
tut oder das inl�ndische Finanzdienstleistungsinstitut, das inl�ndische Wertpapierhan-
delsunternehmen oder die inl�ndische Wertpapierhandelsbank, das die Wertpapiere,
die Wertrechte oder die Zinsscheine oder die sonstigen Wirtschaftsg�ter verwahrt
oder verwaltet oder deren Ver�ußerung durchf�hrt und die Kapitalertr�ge auszahlt
oder gutschreibt sowie Zinsscheine oder – bei Wertpapieren ohne Zinsscheine, wie
z. B. bei Zero-Coupon-Bonds – die Wertpapiere im Weg eines Tafelgesch�fts einlçst
(d. h. wenn in Nichtdepotf�llen die Zinsscheine oder die Teilschuldverschreibungen
am Bankschalter zur Einlçsung vorgelegt werden; vgl. Rz. 40).

Die die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle ist der inl�ndische Schuldner dieser Kapi-
talertr�ge, wenn er anstelle eines inl�ndischen Kreditinstituts oder eines inl�ndischen
Finanzdienstleistungsinstituts die Wertpapiere oder Wertrechte bzw. die Zinsscheine
verwahrt oder verwaltet und die Kapitalertr�ge ohne Zwischenschaltung eines inl�n-
dischen Kreditinstituts oder eines inl�ndischen Finanzdienstleistungsinstituts unmit-
telbar auszahlt (wie z. B. die inl�ndischen Emittenten von Industrieobligationen oder
die Bundeswertpapierverwaltung, wenn der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge dort die
Wertpapiere bzw. Wertrechte verwahren oder verwalten l�sst).
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33 Die Einbeziehung der „sonstigen Wirtschaftsg�ter“ in § 44 Abs. 1 S. 4 Nr. 1a Doppel-
buchst. aa EStG tr�gt der Erweiterung der Kapitalertragsteuertatbest�nde um Termin-
gesch�fte gem. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 EStG durch Gesetz v. 14.8.2007 (BGBl I 2007,
1912) Rechnung. Erfasst sind an einer Bçrse gehandelte Termingesch�fte, sofern sie
von der auszahlenden Stelle verwahrt oder verwaltet werden. An der Tatbestands-
voraussetzung der Verwahrung und Verwaltung fehlt es jedoch, wenn das Kreditinsti-
tut mit dem Gl�ubiger selbst im eigenen Namen und f�r eigene Rechnung ein Ter-
mingesch�ft abschließt, also selbst Vertragspartner ist.

34 Bei Kapitalertr�gen aus einfachen Forderungen, bei denen Schuldner dieser Kapital-
ertr�ge ein inl�ndisches Kreditinstitut oder ein inl�ndisches Finanzdienstleistungs-
institut ist, d. h. in den F�llen des § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 Buchst. b EStG (vgl. hierzu
§ 43 EStG Rz. 78ff.), ist die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle das inl�ndische Kredit-
institut bzw. das inl�ndische Finanzdienstleistungsinstitut, das die Kapitalertr�ge als
Schuldner auszahlt oder gutschreibt.

35 Die die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle ist demnach im Regelfall dasjenige inl�ndi-
sche Kreditinstitut, bei dem die Teilschuldverschreibungen, die Anteile an einer Sam-
melschuldbuchforderung oder die Wertrechte und die Investmentanteile, aus denen
die Einnahmen fließen, bzw. die Zinsscheine im Zeitpunkt des Zufließens der Ein-
nahmen in einem unter dem Namen des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge gef�hrten De-
pot verwahrt oder verwaltet bzw. die Einlagen und Guthaben auf einem auf den Na-
men des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge lautenden Konto gef�hrt werden.

Nach der Erg�nzung durch das StMBG v. 21.12.1993 gelten als Depotverwahrung,
bei der es sich bei der Einlçsung nicht um ein Tafelgesch�ft handelt, auch die F�lle,
in denen der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge zwar nicht der Inhaber des Wertpapiers ist,
aber die Zinsscheine bei der auszahlenden Stelle f�r ihn im Depot gef�hrt werden.

Welche inl�ndischen Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute als Kapital-
ertr�ge auszahlende Stelle fungieren, ist in § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 Buchst. b EStG defi-
niert (vgl. § 43 EStG Rz. 79, 81 und 194f.).

36 Zu den von inl�ndischen Finanzdienstleistungsinstituten zu erbringenden Finanz-
dienstleistungen gehçrt u. a. die Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 3
KWG), d. h. die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermçgen
f�r andere mit Entscheidungsspielraum. Der Finanzportfolioverwalter trifft die Anla-
geentscheidungen im Rahmen des ihm �bertragenen Entscheidungsspielraums nach
eigenem Ermessen.

Das Depotgesch�ft i. S. d. § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 KWG d�rfen die Finanzdienstleis-
tungsinstitute nicht betreiben. Deshalb m�ssen sie die ihnen zur Finanzportfoliover-
waltung �bergebenen Wertpapiere an ein Unternehmen, das zum Betreiben des De-
potgesch�fts befugt ist, zur Verwahrung im Treuhanddepot weiterleiten und den
Kunden dar�ber unterrichten, bei welchem Kreditinstitut das Treuhanddepot gef�hrt
wird (vgl. § 34a Abs. 2 WpHG).

37 Bei der Depot- bzw. Kontenerçffnung hat sich das inl�ndische Kreditinstitut (und bei
der �bernahme der Finanzportfolioverwaltung auch das inl�ndische Finanzdienstleis-
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tungsinstitut) sowohl durch eine Legitimations-, d. h. Identit�tspr�fung i. S. d. § 154
Abs. 2 AO als auch durch die Identifizierung gem. § 2 Abs. 1 GwG i. d. F. des Geld-
w�schebek�mpfungsgesetzes v. 13.8.2008 (BGBl I 2008, 1690), Gewissheit �ber die
Identit�t des Depot- bzw. Kontoinhabers zu verschaffen. Wegen Einzelheiten zur Le-
gitimationspr�fung Hinweis auf AEAO, zu § 154 Nr. 4-10, zur Identifizierung nach
den Vorschriften des Geldw�schegesetzes vgl. § 1 Abs. 5, § 8 Abs. 1 und § 9 GwG –
jeweils i. d. F. des Gesetzes v. 13. 8.2008 (vgl. § 45d EStG Rz. 28ff.).

38Bei mehrstufiger Verwahrung von Wertpapieren oder mehrstufiger Verwaltung von
Wertrechten werden die Wertpapiere oder Wertrechte nicht nur von dem depotf�h-
renden Kreditinstitut verwahrt oder verwaltet, bei dem der Gl�ubiger sein Depot un-
terh�lt, sondern auch (wie z. B. im Fall der Girosammelverwahrung; vgl. § 44b EStG
Rz. 22a) bei einer Wertpapiersammelbank (Clearstream AG).

Auszahlende Stelle ist auch bei mehrstufiger Verwahrung oder Verwaltung das de-
potf�hrende Kreditinstitut, das als letzte auszahlende Stelle die Wertpapiere oder
Wertrechte verwahrt oder verwaltet und deshalb allein beurteilen kann, ob bei dem
Depotinhaber die Voraussetzungen f�r eine Abstandnahme vom Steuerabzug nach
§ 44a EStG (z. B. das Vorliegen eines Freistellungsauftrags oder einer Nichtveranla-
gungs-(NV-)Bescheinigung bzw. einer Bescheinigung i. S. d. § 44a Abs. 5 EStG f�r
Dauer�berzahler) gegeben sind oder ob es sich bei ihm um einen Steuerausl�nder
handelt, bei dem die Kapitalertr�ge i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 bis 12 sowie S. 2
EStG mangels beschr�nkter Steuerpflicht (ausgenommen bei Tafelgesch�ften; vgl.
hierzu Rz. 43) nicht dem Steuerabzug vom Kapitalertrag unterliegen (BMF v.
5.11.2002, IV C 1 – S 2400 – 27/02, BStBl I 2002, 1346, Tz. 2).

39Zur Zahlstellenregelung bei inl�ndischen Investmentertr�gen vgl. § 43 EStG
Rz. 135ff. Ertr�ge aus ausl�ndischen Investmentanteilen dagegen unterliegen nur
dann dem Kapitalertragsteuerabzug, wenn deren Auszahlung oder Gutschrift durch
ein inl�ndisches Kreditinstitut oder (mit Wirkung f�r Kapitalertr�ge, die nach dem
28.10.1997 zufließen) durch ein inl�ndisches Finanzdienstleistungsinstitut als auszah-
lende Stelle erfolgt (vgl. § 43 EStG Rz. 137, 142).

4.2 Steuerabzug bei Tafelgesch�ften (§ 44 S. 4 Nr. 1a Doppelbuchst. bb EStG)

40Um ein Tafelgesch�ft handelt es sich, wenn die Wertpapiere bei der auszahlenden
Stelle nicht in einem Depot verwahrt werden, sondern die Kapitalertr�ge am Bank-
schalter (d. h. der Tafel) Zug um Zug gegen �bergabe der Zinsscheine oder – bei
Wertpapieren ohne Zinsscheine – gegen �bergabe der Wertpapiere an den Bankkun-
den bar ausgezahlt werden, ohne dass bei diesem Gesch�ft ein kundenbezogenes
Konto oder Depot angesprochen wird.

Ein Tafelgesch�ft liegt nach dem Wortlaut des § 44 Abs. 1 S. 4 Nr. 1a Doppelbuchst.
bb EStG auch dann vor, wenn der die Zinsscheine oder die Wertpapiere Einlçsende
zwar bei dem betreffenden Kreditinstitut ein Wertpapierdepot oder ein Konto unter-
h�lt, die zu den von ihm vorgelegten Zinsscheinen gehçrenden Teilschuldverschrei-
bungen bzw. die eingelçsten Wertpapiere jedoch bei diesem Kreditinstitut nicht im
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Depot gef�hrt werden – und zwar unabh�ngig davon, ob die Kapitalertr�ge bar aus-
gezahlt oder seinem Konto gutgeschrieben werden.

Durch das StMBG v. 21.12.1993 erfolgte die Klarstellung, dass es sich auch dann um
ein Tafelgesch�ft handelt, wenn Wertpapiere, die keine Zinsscheine haben (wie z. B.
Zero-Coupon-Bonds), bei der auszahlenden Stelle nicht im Depot gef�hrt, sondern
am Schalter zur Einlçsung vorgelegt werden.

41 Die Steuers�tze f�r den Kapitalertragsteuerabzug sind durch das Unternehmensteuer-
reformgesetz 2008 v. 14.8.2007 (BGBl I 2007, 1912) einheitlich und �bereinstim-
mend mit dem gesonderten Steuersatz in § 32d Abs. 1 S. 1 EStG ausgestaltet worden
f�r alle Kapitalertr�ge, die nach dem 31.12.2008 zufließen (§ 52a Abs. 1 EStG). Dies
gilt auch f�r Ertr�ge aus Tafelgesch�ften. Da sich der Zuflusszeitpunkt f�r Kapital-
ertr�ge nach der F�lligkeit bestimmt, gilt der erhçhte Kapitalertragsteuersatz von
35 % des Kapitalertrags nach § 43a Abs. 1 Nr. 3 EStG in der bis 31.12.2009 geltenden
Fassung fort, wenn die F�lligkeit des �ber die Tafel eingereichten Kupons oder des
eingereichten Wertpapiers vor dem 1.1.2009 ist.

42 Da ein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut bei Auszahlung der Kapital-
ertr�ge gegen Aush�ndigung der Zinsscheine oder Teilschuldverschreibungen nicht
nachpr�fen kann, ob die Auszahlung an den steuerlichen Gl�ubiger erfolgt, beh�lt es
Kirchensteuern im Falle der Kirchenmitgliedschaft nur dann ein, sofern der Kunde
bezogen auf das vorgenommene Tafelgesch�ft einen Antrag auf Einbehalt der Kir-
chensteuer gestellt hat (BMF v. 13.6.2008, IV C 1 – S 2000/07/0009, Tz. I.22).

43 Eine Legitimationspr�fung i. S. d. § 154 Abs. 2 AO (vgl. hierzu Rz. 37) findet bei Ta-
felgesch�ften nicht statt, weil die Vornahme eines Tafelgesch�fts gerade keine Kon-
toerçffnung bzw. eine laufende Gesch�ftsverbindung zum Kreditinstitut voraussetzt
(Trzaskalik, in H�bschmann/Sepp/Spitaler, AO, § 154 AO, Rz. 4). Bei Werten ab
15.000 EUR ist jedoch die Identifizierung des Einreichers nach den Vorschriften des
Geldw�schegesetzes erforderlich. Wegen Einzelheiten vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m.
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 sowie §§ 8 und 9 GwG.

Damit der Steuerabzug vom Kapitalertrag nicht etwa zu Unrecht unterbleibt, muss
das inl�ndische Kreditinstitut bzw. das inl�ndische Finanzdienstleistungsinstitut als
die die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle bei der Auszahlung im Tafelgesch�ft immer
den Kapitalertragsteuerabzug einbehalten – und zwar auch dann, wenn es sich bei
dem Kunden um einen Steuerausl�nder handelt, denn nach § 49 Abs. 1 Nr. 5d EStG
sind Kapitalertr�ge aus verbrieften bzw. registrierten Forderungen i. S. d. § 43 Abs. 1
S. 1 Nr. 7 Buchst. a sowie S. 2 EStG, die im Weg eines Tafelgesch�fts ausgezahlt
oder gutgeschrieben werden, in die beschr�nkte Steuerpflicht einbezogen (vgl. § 49
EStG Rz. 165ff.).

44 Werden die Zinsscheine dagegen von einem ausl�ndischen Kreditinstitut oder einem
ausl�ndischen Finanzdienstleistungsinstitut (bzw. von der ausl�ndischen Zweigstelle
eines inl�ndischen Kreditinstituts oder eines inl�ndischen Finanzdienstleistungsinsti-
tuts) zur Einlçsung eingereicht, unterliegen die Kapitalertr�ge nicht der beschr�nkten
Steuerpflicht, denn nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. d EStG besteht die beschr�nkte
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Steuerpflicht nur dann, wenn die betreffenden Kapitalertr�ge gegen Aush�ndigung
der Zinsscheine „einem anderen als einem ausl�ndischen Kreditinstitut oder einem
ausl�ndischen Finanzdienstleistungsinstitut“ ausgezahlt oder gutgeschrieben werden.

In diesen F�llen sind die Kapitalertr�ge ohne Kapitalertragsteuerabzug an das ausl�n-
dische Kreditinstitut oder das ausl�ndische Finanzdienstleistungsinstitut als Steuer-
ausl�nder auszuzahlen – und zwar unabh�ngig davon, ob die Wertpapiere, zu denen
die zur Einlçsung eingereichten Zinsscheine gehçren, bei diesem ausl�ndischen Insti-
tut verwahrt oder verwaltet werden oder nicht.

45�ber die Kupon-Einlçsung am Schalter erh�lt der Bankkunde einen Abrechnungs-
beleg, in dem auch �ber die einbehaltene KapESt und den einbehaltenen SolZ zur
KapESt abgerechnet wird. Nur wenn der Einreicher dies w�nscht, wird das in diesem
Abrechnungsbeleg f�r die Eintragung des Namens und der Anschrift des Einreichers
vorgesehene Feld ausgef�llt, denn auch bei einem Tafelgesch�ft braucht eine
KapESt-Bescheinigung nur dann erteilt zu werden, wenn der Einreicher deren Aus-
stellung w�nscht (vgl. § 45a Abs. 2 S. 1 EStG) (BMF v. 24.11.2008, IV C 1 – S
2401/08/10001, BStBl I 2008, 973, Einleitung vor Tz. 1).

Durch die Bezeichnung des Abrechnungsbelegs als „Kupon-Einlçsung am Schalter
mit Steuerbescheinigung“ ist die KapESt-Bescheinigung als Tafelgesch�ft gekenn-
zeichnet. Zur Kennzeichnung der Steuerbescheinigung in Nichtdepotf�llen bzw. in
F�llen, in denen das Depot nicht unter dem Namen des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge
gef�hrt wird, vgl. § 45a EStG Rz. 34. Die dortigen Ausf�hrungen gelten f�r die Ein-
lçsung von Zinsscheinen entsprechend.

46Mit Einf�hrung der Abgeltungsteuer f�r den Privatanleger und Angleichung des Ka-
pitalertragsteuersatzes an den gesonderten Steuertarif von 25 % gem. § 32d Abs. 1
S. 1 EStG werden Einzelsteuerbescheinigungen f�r Tafelgesch�fte nur noch aus-
nahmsweise ausgestellt. Der Anleger wird dann eine Einzelsteuerbescheinigung ver-
langen, wenn er sein Wahlrecht zur Veranlagung zur ESt gem. § 32d Abs. 4 EStG gel-
tend machen will (vgl. § 32d EStG Rz. 48ff.). Im Regelfall aber wird die ESt durch
den Kapitalertragsteuerabzug abgegolten sein. Die Ausstellung einer Steuerbeschei-
nigung f�r Zwecke der Anrechnung der KapESt auf die ESt-Schuld ist f�r ab 2009
zufließende Kapitalertr�ge mangels Veranlagung zur ESt nicht mehr notwendig.

47Soweit die im Rahmen des Tafelgesch�fts erwirtschafteten Kapitalertr�ge gem. § 20
Abs. 8 EStG zu anderen Einkunftsarten zugerechnet werden als zu den Eink�nften
aus Kapitalvermçgen, wird die bei einem Tafelgesch�ft von den Kapitalertr�gen ein-
behaltene KapESt bei Steuerinl�ndern im Rahmen der Veranlagung nach § 36 Abs. 2
Nr. 2 EStG auf die festgesetzte ESt angerechnet. An Steuerausl�nder wird die ein-
behaltene Kapitalertragsteuer bei Bestehen eines DBA unter den Voraussetzungen
des § 50d EStG auf Antrag durch das BZSt erstattet (vgl. § 50d EStG Rz. 18ff.).

Sowohl f�r die Anrechnung des Steuerabzugs auf die festzusetzende ESt als auch f�r
den Antrag auf Erstattung nach § 50d EStG ist die Vorlage der KapESt-Bescheini-
gung erforderlich (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 EStG) (BMF v. 1.3.1994, IV C 5 – S 1300 –
49/94, BStBl I 1994, 203, Tz. 2.4) sowie der Nachweis dar�ber, dass der Einreicher

Entrichtung der Kapitalertragsteuer § 44

EStG (156. Lfg. 3/2010) – Storg 15



der Zinsscheine bzw. der Wertpapiere, die keine Zinsscheine haben, auch der Gl�ubi-
ger der Kapitalertr�ge, d. h. der Stammrechtsinhaber und somit auch der Steuer-
schuldner ist (vgl. hierzu Rz. 7).

48 Die Vertreter der Finanzverwaltung sind bestrebt, �ber die Anwendung von § 160
AO von den Banken die Benennung von Namen und Anschriften der am Tafel-
gesch�ft beteiligten Bankkunden zu erreichen (Kleine, JbFStR 1992/93, 96ff.; Carl/
Klos, DStZ 1991, 24; Klos, StBp 1992, 53. Gegendarstellungen dazu in JbFStR
1992/93, 113ff.; Dahm/Hamacher, DStZ 1992, 753).

4.3 Abf�hren der einbehaltenen KapESt (S. 5 und 6)
49 Grunds�tzlich ist die innerhalb eines Kalendermonats insgesamt einbehaltene KapESt

von dem zum Steuerabzug Verpflichteten (d. h. vom Schuldner der Kapitalertr�ge,
von der den Verkaufsauftrag ausf�hrenden Stelle bzw. von der die Kapitalertr�ge aus-
zahlenden Stelle) jeweils bis zum 10. des darauffolgenden Monats an das FA abzuf�h-
ren, bei dem er (der zum Steuerabzug Verpflichtete) zur ESt bzw. KSt veranlagt wird.
Zur Ausnahme bei Kapitalertr�gen i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG vgl. Rz. 51.

Die Entrichtung der einbehaltenen KapESt kann nicht gestundet werden. Dies gilt
auch dann, wenn der Steuerabzugsverpflichtete gegen das FA einen mit Sicherheit
entstehenden Steuererstattungsanspruch hat. Denn nach § 222 S. 1 AO kçnnen nur
Anspr�che aus dem Steuerschuldverh�ltnis gestundet werden. Anspr�che aus dem
Steuerschuldverh�ltnis sind in § 37 AO definiert. Der Anspruch des Fiskus auf Ab-
f�hrung der f�r Rechnung Dritter einbehaltenen Abzugsteuern f�llt mangels Erw�h-
nung in § 37 Abs. 1 AO 1977 nicht unter § 37 AO (BFH v. 24.3.1998, I R 120/97,
BFH/NV 1999, 95, BStBl II 1999, 3; BFH v. 15.12.1999, I R 113/98, BFH/NV 2000,
1066; BFH v. 23.8.2000, I R 107/98, BFH/NV 2001, 220, BStBl II 2001, 742).

50 Innerhalb der gleichen Frist hat der zum Steuerabzug Verpflichtete gem. § 45a Abs. 1
EStG die einbehaltene KapESt bei diesem FA anzumelden. Die Anmeldung hat seit
dem 1.1.2009 auf elektronischem Weg nach Maßgabe der StD�V zu erfolgen. Ledig-
lich f�r bis zum 31.12.2008 erfolgte KapESt-Anmeldungen ist der amtlich vorgeschrie-
bene Vordruck zu verwenden. Wegen Einzelheiten hierzu vgl. § 45a EStG Rz. 2ff.

51 Bei Kapitalertr�gen i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG (vgl. § 43 EStG Rz. 29ff.)
wurde jedoch mit Wirkung f�r Aussch�ttungen, die nach dem 31.12.2004 erfolgen,
die Abf�hrungs- und Anmeldefrist (10. Tag des Folgemonats) f�r die Entrichtung
und die Anmeldung der einbehaltenen KapESt auf Empfehlung des Bundesrech-
nungshofs abgeschafft (§ 52 Abs. 55e EStG i. d. F. des Richtlinien-Umsetzungsgeset-
zes v. 9.12.2004). Nach dem durch das Gesetz zur �nderung der AO und anderer Ge-
setze v. 21.7.2004 (BStBl I 2005, 343) in § 44 Abs. 1 S. 5 EStG angef�gten zweiten
Halbsatz ist bei Kapitalertr�gen i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG, soweit es sich
nicht um „k�nstliche Dividenden“ i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 EStG handelt, die
einbehaltene KapESt in dem Zeitpunkt abzuf�hren, in dem die Kapitalertr�ge dem
Gl�ubiger zufließen.

Bei Kapitalertr�gen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG (vgl. § 20 EStG Rz. 22ff. und
92ff.), die dem Steuerabzug nach § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG unterliegen, ist somit ab
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dem 1.1.2005 die KapESt bereits an dem Tag an das FA abzuf�hren und anzumel-
den, an dem die Kapitalertr�ge ausgezahlt werden (OFD Koblenz v. 2.2.2005,
S 2407 A – St 3, DB 2005, 531; § 45a Rz. 2a).

Zu den f�r den Steuerabzug vom Kapitalertrag maßgeblichen Zuflussregeln bei die-
sen Kapitalertr�gen vgl. Rz. 66ff. Hintergrund f�r den Verzicht auf einen Abf�h-
rungs- und Anmeldezeitraum bei Kapitalertr�gen i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG
ist die Feststellung, dass Kapitalgesellschaften und Genossenschaften in der Lage
sind, mithilfe der elektronischen Datenverarbeitung den zur Aussch�ttung bestimm-
ten Gewinn – vermindert um die Steuerabzugsbetr�ge – zu dem im Gewinnvertei-
lungsbeschluss bestimmten Termin kurzfristig auszuzahlen. Oft fließen die Nettodivi-
denden den Anteilseignern bereits schon am Tag des Gewinnverteilungsbeschlusses
oder einen Tag sp�ter zu. Es sei daher gerechtfertigt, die Kapitalgesellschaft oder die
Genossenschaft auch zur sofortigen Abf�hrung und Anmeldung der KapESt zu ver-
pflichten. Der Fiskus erspart sich durch die Abschaffung des Abf�hrungszeitraums,
der im Einzelfall bis zu 40 Tage betragen kann, Zinsaufwendungen in Millionenhçhe
(vgl. BT-Drs. 15/3339, S. 13).

52Durch Art. 1 des Richtlinien-Umsetzungsgesetzes (EURLUmsG) v. 9.12.2004
(BStBl I 2004, 1158) wurde § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG um einen S. 2 erg�nzt, nach
dem das Entgelt, welches der Inhaber des Stammrechts aus der Ver�ußerung von
Dividendenscheinen oder sonstigen Anspr�chen i. S. d. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2
Buchst. a und S. 2 EStG (ohne die dazugehçrigen Aktien oder sonstigen Anteile) er-
zielt (vgl. § 20 EStG Rz. 158ff.), dem Steuerabzug vom Kapitalertrag unterworfen
wird.

Nach dem ebenfalls durch das EURLUmsG eingef�gten § 43 Abs. 3 S. 2 EStG han-
delt es sich dabei um inl�ndische, und demnach steuerabzugspflichtige Kapitalertr�-
ge, wenn der Schuldner der ver�ußerten Anspr�che Wohnsitz, Gesch�ftsleitung oder
Sitz im Inland hat.

Die Neuregelung ist erstmals auf Entgelte anzuwenden, die nach dem 31.12.2004 zu-
fließen, es sei denn, die Ver�ußerung ist vor dem 29.7.2004 (dem Tag des Kabinetts-
beschlusses) erfolgt (§ 52 Abs. 53a EStG).

Weil es sich bei diesen Entgelten um Kapitalertr�ge i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1
EStG (hier S. 2) handelt, ist nach § 44 Abs. 1 S. 5 Hs. 2 EStG ab dem 1.1.2005 die ein-
behaltene KapESt an dem Tag an das FA abzuf�hren und anzumelden, an dem das
Entgelt ausgezahlt wird (vgl. Rz. 51 und § 45a EStG Rz. 2b).

53Hat nicht der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge die KapESt getragen, sondern wurde sie
vom Schuldner der Kapitalertr�ge �bernommen (vgl. § 43a EStG Rz. 3 und 16ff.),
dann hat der Schuldner der Kapitalertr�ge auch die von ihm �bernommene KapESt
zum gleichen Zeitpunkt (vgl. Rz. 49f.) an das f�r ihn zust�ndige FA abzuf�hren und
ebenfalls anzumelden.

54Der Gesamtbetrag an KapESt, den der zum Steuerabzug Verpflichtete zum jeweili-
gen Steuertermin zu entrichten hat, ist jeweils auf volle EUR nach unten abzurunden.
Diese Abrundung ist jeweils bei der Endsumme vorzunehmen, d. h. nach Zusammen-
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rechnung aller Betr�ge, die der Schuldner der Kapitalertr�ge bzw. welche die die Ka-
pitalertr�ge auszahlende Stelle als KapESt zum gleichen Zeitpunkt abzuf�hren hat.
Der amtliche Vordruck „KapESt-Anmeldung“ ist f�r diese Abrundung entsprechend
gestaltet.

55 Mit Einf�hrung einer anonymen Abgeltungsteuer ab Vz 2009 sind die Steuerabzugs-
betr�ge f�r Kapitalertr�ge gem. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12 sowie S. 2 EStG
und §§ 7 Abs. 1 und 8 Abs. 6 InvStG in der KapESt-Anmeldung auf die einzelnen
Bundesl�nder aufzuteilen nach Wohnsitz oder Sitz des Gl�ubigers. Hiernach bemisst
sich gem. § 8 Abs. 1 S. 2 ZerlG der Zerlegungsanteil der L�nder und Gemeinden am
Gesamtaufkommen der von den auszahlenden Stellen abgef�hrten KapESt. Eine Un-
terscheidung zwischen allgemeiner KapESt und KapESt auf Zinsen ist f�r KapESt-
Anmeldungen ab 2009 nicht mehr notwendig.

Zus�tzlich enth�lt die KapESt-Anmeldung auch die von den auszahlenden Stellen ab-
gef�hrte Kirchensteuer, zerlegt nach den einzelnen kirchensteuererhebungsberechtig-
ten Religionsgemeinschaften.

4.4 Steuerabzug bei Sachleistungen (S. 7–9)
56 Zu den steuerabzugspflichtigen Kapitalertr�gen gehçren nach § 43 Abs. 1 S. 2 EStG

auch die besonderen Entgelte oder Vorteile i. S. d. § 20 Abs. 3 EStG, die neben den in
§ 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1-12 EStG ausdr�cklich genannten Kapitalertr�gen oder an deren
Stelle gew�hrt werden (vgl. hierzu § 43 EStG Rz. 116ff.).

Bestehen diese Kapitalertr�ge ganz oder teilweise nicht in Geld, sondern in Sachleis-
tungen, muss die von diesen Sachleistungen zu erhebende KapESt dennoch in Geld
entrichtet werden.

Reicht ein im Zusammenhang mit den Sachleistungen in Geld geleisteter Kapital-
ertrag zur Deckung der insgesamt zu erhebenden KapESt nicht aus, oder besteht der
Kapitalertrag nur in Sachleistungen, hat der Gl�ubiger dieser Kapitalertr�ge dem
Steuerabzugsverpflichteten den zur Entrichtung der KapESt erforderlichen Betrag
zur Verf�gung zu stellen, damit dieser seiner Abzugsverpflichtung nachkommen
kann. Erst nach dessen Eingang erfolgt die Anmeldung und Weiterleitung dieses Be-
trags durch den Steuerabzugsverpflichteten.

Kommt der Gl�ubiger seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach, hat der Steuerabzugs-
verpflichtete dies dem f�r sich zust�ndigen Betriebsfinanzamt anzuzeigen, damit die-
ses die KapESt bzw. den Zinsabschlag vom Gl�ubiger nachfordern kann.

Diese Vorschrift, die § 38 Abs. 4 EStG zur Erhebung der LSt bei Sachbez�gen nach-
gebildet ist (vgl. hierzu § 38 EStG Rz. 49ff.), wurde durch das StMBG v. 21.12.1993
mit Wirkung f�r Zufl�sse nach dem 31.12.1993 hier eingef�gt (Scheurle, DB 1994,
504).

57 Zur analogen Anwendung von § 44 Abs. 1 S. 8 und 9 EStG, wenn bei einem als ent-
geltlich zu behandelnden Depot�bertrag die Ersatzbemessungsgrundlage gem. § 43a
Abs. 2 S. 10 EStG mangels der auszahlenden Stelle bekannter Anschaffungsdaten,
vgl. § 43a EStG Rz. 99.
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5 Zufluss der Kapitalertr�ge

5.1 Allgemeines

58Den Steuerabzug vom Kapitalertrag hat der zum Steuerabzug Verpflichtete (d. h. der
Schuldner der Kapitalertr�ge, die den Verkaufsauftrag ausf�hrende Stelle bzw. die
die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle) in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die
Kapitalertr�ge dem Gl�ubiger nach den Zuflussregeln des § 44 EStG zufließen.

59Die Zuflussregeln des § 44 EStG sollen dem zum Steuerabzug Verpflichteten die Er-
f�llung seiner Einbehaltungs- und Abf�hrungspflicht (vgl. Rz. 14ff.) erleichtern. Das
ist insbesondere im Zusammenhang mit der Erhebung derjenigen KapESt von Bedeu-
tung, die ohne R�cksicht auf die persçnlichen Verh�ltnisse des Gl�ubigers der Kapi-
talertr�ge in seiner Eigenschaft als Stpfl. vom Schuldner der Kapitalertr�ge einbehal-
ten wird (vgl. § 43 EStG Rz. 4ff.).

60F�r den Steuerabzug vom Kapitalertrag ist es gem. § 43 Abs. 4 EStG grunds�tzlich
ohne Belang, ob der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge die Anteile an der betreffenden
Kçrperschaft bzw. die Wertpapiere, aus denen ihm die steuerabzugspflichtigen Ein-
nahmen zufließen, im Privatvermçgen oder im Betriebsvermçgen h�lt und ob er
(wenn die Anteile bzw. die Wertpapiere im Betriebsvermçgen gehalten werden) sei-
nen Gewinn durch Betriebsvermçgensvergleich (§ 4 Abs. 1 EStG oder § 5 EStG)
oder durch Einnahmen-�berschussrechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) ermittelt. Lediglich
bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage f�r den Kapitalertragsteuerabzug wird
zwischen privaten Eink�nften aus Kapitalvermçgen und Kapitalertr�gen unterschie-
den, die gem. § 20 Abs. 8 EStG zu anderen Einkunftsarten gehçren. Die Ber�cksichti-
gung von negativen Kapitalertr�gen und ausl�ndischen Steuern ist im Kapitalertrag-
steuerabzugsverfahren gem. § 43a Abs. 3 S. 7 EStG nur bei privaten Kapitalertr�gen
mçglich (vgl. § 43a EStG Rz. 70).

5.2 Allgemeiner Zuflusszeitpunkt (Abs. 1 S. 2)

61Mit Ausnahme der Sonderregelungen in § 44 Abs. 2 und 3 (vgl. Rz. 66ff. und 78ff.)
gelten f�r den Steuerabzug vom Kapitalertrag (vgl. Rz. 14, 24 und 31) die allgemei-
nen Zuflussregeln des § 11 Abs. 1 EStG, d. h. die steuerabzugspflichtigen Ertr�ge aus
dem Kapitalvermçgen fließen dem Gl�ubiger der Kapitalertr�ge in dem Zeitpunkt zu,
in dem er wirtschaftlich dar�ber verf�gen kann, wie z. B. bei Zahlung, Verrechnung
oder Gutschrift (BFH v. 9.4.1968, IV 267/64, BStBl II 1968, 525; BFH v. 30.4.1974,
VIII R 123/73, BStBl II 1974, 541; BFH v. 22.11.1974, VI R 138/72, BStBl II 1975,
350; BFH v. 21.10.1981, I R 230/78, BStBl II 1982, 139; BFH v. 14.2.1984, VIII R
221/80, BStBl II 1984, 480; BFH v. 21.7.1987, VIII R 211/82, BFH/NV 1988, 224)
bzw. bei Entgegennahme eines Schecks, dessen sofortiger Vorlage und Auszahlung
bzw. Gutschrift durch die bezogene Bank nichts im Weg steht (BFH v. 30.10.1980,
IV R 97/78, BStBl II 1981, 305) (vgl. Rz. 89 zum Zuflusszeitpunkt in F�llen der
Schuldumwandlung, Novation).

Wegen Einzelheiten zum Zeitpunkt des Zufließens von Einnahmen aus Kapitalver-
mçgen vgl. § 11 Rz. 14ff. zum Begriff des Zuflusses, § 11 Rz. 70 Stichwort „Gewinn-
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anteile“ zum Zufluss von Gewinnanteilen, § 11 EStG Rz. 70 Stichwort „Zinsen“ zum
Zufluss von Zinsen (vgl. § 20 EStG Rz. 6ff.).

Die allgemeinen Zuflussregeln des § 11 EStG gelten auch f�r den Steuerabzug vom
Kapitalertrag, soweit es sich bei der Vollauskehrung im Rahmen der Liquidation ei-
ner GmbH bei den Liquidationserlçsen um Bez�ge i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG
handelt (OFD Cottbus v. 26.3.1999, S 2407 – 5 – St 113, FR 1999, 614).

62 Ist die Auszahlung der Kapitalertr�ge davon abh�ngig, dass der Gl�ubiger der Kapi-
talertr�ge einen Zinsschein vorlegt, gilt als allgemeiner Zuflusszeitpunkt f�r den
Steuerabzug vom Kapitalertrag der F�lligkeitstag – und das unabh�ngig davon, ob
und wann der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge den Zinsschein zur Einlçsung vorlegt
oder vorlegen l�sst. Folglich finden auch die f�r den Steuerabzug zum F�lligkeitszeit-
punkt geltenden Regeln hinsichtlich der Erhebung von Kapitalertragsteuer, Solidari-
t�tszuschlag und ggf. Kirchensteuer Anwendung.

63 Bei Abzinsungs- oder Aufzinsungspapieren bzw. -forderungen (zum Begriff vgl. § 20
EStG Rz. 236) ist Zuflusszeitpunkt f�r den gesamten Kapitalertrag der Zeitpunkt ihrer
Endf�lligkeit, bei Bundesschatzbriefen Typ B ggf. stattdessen der Zeitpunkt ihrer vor-
zeitigen R�ckgabe an die Bundeswertpapierverwaltung (BMF v. 5.11.2002, IV C 1 –
S 2400 – 27/02, BStBl I 2002, 1346, Tz. 1 und 3).

64 Der Zeitpunkt der F�lligkeit gilt auch dann als Zuflusszeitpunkt f�r den Steuerabzug
vom Kapitalertrag, wenn der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge die Wertpapiere in Depot-
verwahrung gegeben hat und die Zinsen schon vor dem F�lligkeitstag durch das Kre-
ditinstitut, bei dem er das Wertpapierdepot unterh�lt, seinem Konto gutgeschrieben
werden.

Die vorzeitige Gutschrift ist darauf zur�ckzuf�hren, dass die Zinsscheine nach einer
Usance im Kreditgewerbe �blicherweise am 15. Tag vor ihrer F�lligkeit von den
Zinsscheinbçgen der Teilschuldverschreibungen getrennt werden.

65 Bei der Ver�ußerung von Wertpapieren ist Zuflusszeitpunkt des Kapitalertrags (und
somit der maßgebende Zeitpunkt f�r den Abzug der KapESt wie auch f�r die Ber�ck-
sichtigung noch vorhandenen Freistellungsvolumens und f�r die Ber�cksichtigung
von Verlusten) der Zeitpunkt des zivilrechtlichen Vertragsschlusses (Abschlusstag)
(BMF v. 13.6.2008, IV C 1 – S 2000/07/0009, Tz. I.1).

5.3 Gewinnanteile (Dividenden) und andere Aussch�ttungen (§ 44 Abs. 2 EStG)

5.3.1 Allgemeines
66 F�r den Zufluss von Gewinnanteilen (Dividenden) und anderen Kapitalertr�gen, de-

ren Aussch�ttung von einer Kçrperschaft beschlossen wird, kommt es darauf an, ob
und ggf. welche Bestimmungen im Gewinnverteilungsbeschluss �ber den Tag der
Auszahlung getroffen werden.

Zum Gewinnverteilungsbeschluss und zu den daf�r maßgeblichen gesellschaftsrecht-
lichen Vorschriften vgl. § 20 EStG Rz. 27f.

67 Die besonderen Vorschriften zur Bestimmung des f�r Kapitalertragsteuerzwecke
maßgeblichen Zuflusszeitpunkts sind auch auf „k�nstliche Dividenden“ bzw. Divi-

§ 44 Entrichtung der Kapitalertragsteuer

20 www.haufe.de/steuern



dendenkompensationszahlungen (vgl. § 20 EStG Rz. 38ff) anzuwenden. Dies wurde
durch Gesetz v. 13.12.2006 (BGBl I 2006, 2878) als Folge der Ausweitung der Kapi-
talertragsteuerpflicht auf Ertr�ge i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 EStG geregelt.

5.3.2 Zahlungstag im Beschluss genannt (S. 1)

5.3.2.1 Regelfall
68Inl�ndische Gewinnanteile (Dividenden) und andere inl�ndische Kapitalertr�ge, de-

ren Aussch�ttung von einer Kçrperschaft beschlossen wird, fließen dem Gl�ubiger
der Kapitalertr�ge an dem Tag zu, der im Beschluss als Tag der Aussch�ttung be-
stimmt worden ist. F�r ausl�ndische Kapitalertr�ge i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 EStG
gilt die besondere Zuflussregelung nicht. Dies wurde durch die ausdr�ckliche Ver-
weisung in Abs. 2 auf Kapitalertr�ge i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG, welche durch
Gesetz v. 14.8.2007 (BGBl I 2007, 1912) in das EStG aufgenommen wurde, klar-
gestellt.

F�r ausl�ndische Dividenden etc. ist daher weiterhin die Grundregel des Abs. 1 S. 2
anzuwenden.

69Der Hinweis in Abs. 2 auf den „Absatz 1“ in dem Klammerzusatz in § 44 Abs. 2
Satz 1 EStG zeigt, dass f�r den Fall, dass der Tag der Auszahlung in dem Aussch�t-
tungsbeschluss bestimmt ist, der als Auszahlungstag bestimmte Tag allein maß-
gebend ist. Der im Aussch�ttungsbeschluss bestimmte Tag muss nicht mit dem Zu-
flusszeitpunkt gem. § 11 EStG �bereinstimmen, der nach § 44 Abs. 1 S. 2 EStG zur
Anwendung kommen w�rde. Denn § 44 Abs. 2 S. 1 EStG ist lex specialis.

70Der Gesellschafterbeschluss muss keine betragsm�ßige Festlegung der auszusch�t-
tenden Betr�ge enthalten. Die abschließende Festlegung kann von noch fertigzustel-
lenden Jahresabschl�ssen abh�ngig sein. § 44 Abs. 2 EStG verlangt weder, dass der
Beschluss �ber die Gewinnverteilung der Kapitalgesellschaft ein endg�ltiger ist, noch
dass er gesellschaftsrechtlichen Anforderungen gen�gt (BFH v. 26.2.2003, I R 30/02,
BFH/NV 2003, 1301).

5.3.2.2 Aussch�ttung an den Allein- bzw. beherrschenden Gesellschafter einer
Kapitalgesellschaft

71F�r die Durchf�hrung des Steuerabzugs vom Kapitalertrag gelten Gewinnanteile (Di-
videnden) auch dann erst mit dem im Gewinnverwendungsbeschluss bestimmten
Auszahlungstag als zugeflossen, wenn der Empf�nger der Gewinnanteile (Dividen-
den) der Alleingesellschafter oder beherrschender Gesellschafter der Kapitalgesell-
schaft ist (BFH v. 18.12.1985, I R 222/81, BStBl II 1986, 451; BFH v. 18.12.1985, I
R 84/84, BFH/NV 1987, 85. Zum Begriff des beherrschenden Einflusses vgl. Frot-
scher/Maas, KStG, Anh. vGA zu § 8 KStG Rz. 128ff.).

72Dass dem Alleingesellschafter bzw. dem beherrschenden Gesellschafter einer zah-
lungsf�higen Kapitalgesellschaft die Kapitalertr�ge auch bei erst sp�terer Auszahlung
f�r Zwecke seiner Veranlagung zur ESt bzw. KSt bereits zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung �ber die Gewinnverwendung als zugeflossen gelten (vgl. hierzu § 20
EStG Rz. 10ff.; BFH v. 17.11.1998, VIII R 24/98, BStBl II 1999, 223), hat f�r den
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Steuerabzug vom Kapitalertrag keine Bedeutung. Der f�r die Veranlagung maßgeb-
liche Zuflusszeitpunkt kann in einen anderen Vz fallen als der f�r den Kapitalertrag-
steuerabzug maßgebliche Zuflusszeitpunkt.

Wird allerdings im Gewinnverwendungsbeschluss statt eines Auszahlungstags (d. h.
eines Auszahlungszeitpunkts) ein Auszahlungszeitraum (Woche, Monat, Jahr) be-
stimmt, hat dies f�r den Steuerabzug vom Kapitalertrag die Zuflussfiktion des S. 2 (s.
Rz. 73ff.) zur Folge (BFH v. 8.7.1998, I R 57/97, BFH/NV 1998, 1571, BStBl II
1998, 672).

5.3.3 Zahlungstag im Beschluss nicht genannt (S. 2)

73 Ist die Aussch�ttung nur festgesetzt, ohne dass �ber den Zeitpunkt der Auszahlung
ein Beschluss gefasst worden ist, so gilt f�r den Steuerabzug vom Kapitalertrag als
Zeitpunkt des Zufließens der Tag nach der Beschlussfassung.

74 Im Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung einer AG (§ 174 AktG)
wird �blicherweise �ber den Zeitpunkt der Auszahlung der Dividende keine Bestim-
mung getroffen. Der Tag, von dem ab die Dividende gegen Einreichung des betref-
fenden Dividendenscheins bei der Gesellschaftskasse oder den Zahlstellen (vgl.
Rz. 15) erhoben werden kann, ist der Dividendenbekanntmachung zu entnehmen, die
im Anschluss an die Hauptversammlung in den Gesellschaftsbl�ttern (vgl. § 25 AktG)
verçffentlicht wird. Auszahlungszeitpunkt (F�lligkeitstag) ist im Regelfall der erste
Bçrsentag nach der Hauptversammlung.

Ist der Tag nach dem Hauptversammlungsbeschluss ein Bçrsentag, dann fallen Zu-
flusstag und F�lligkeitstag zusammen.

75 Ist der Tag nach dem Hauptversammlungsbeschluss dagegen kein Bçrsentag (z. B.
wenn die Hauptversammlung an einem Freitag stattfand und der erste Bçrsentag der
nachfolgende Montag ist), dann gilt als Zuflusszeitpunkt f�r den Steuerabzug vom
Kapitalertrag der Samstag; als Zuflusszeitpunkt i. S. d. § 11 Abs. 1 EStG gilt hingegen
der Montag, d. h. der F�lligkeitstag, von dem ab die Dividende gegen Einreichen des
Dividendenscheins ausgezahlt wird.

76 Wenn bei der GmbH die Satzung keine Vorschriften �ber die Auszahlung von Divi-
denden enth�lt, wird der Anspruch der Gesellschafter auf die Auszahlung ihres Ge-
winnanteils mit dem Ergebnisverwendungsbeschluss der Gesellschafterversammlung
sofort f�llig. �blich ist die Auszahlung des Gewinnanteils innerhalb von zwei bis drei
Tagen nach dem Ergebnisverwendungsbeschluss, es sei denn, die Auszahlung h�tte
einen Verstoß gegen die Kapitalerhaltungsgrunds�tze des § 30 Abs. 1 GmbHG zur
Folge.

F�r den Steuerabzug vom Kapitalertrag gilt somit als Zeitpunkt des Zufließens der
Tag nach der Beschlussfassung.

77 Hat dagegen die Hauptversammlung der AG bzw. die Gesellschafterversammlung
der GmbH beschlossen, die Auszahlung der Dividende zu einem sp�teren Termin
vorzunehmen, und den Zahlungstag im Beschluss genannt, dann gilt f�r den
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Steuerabzug vom Kapitalertrag die Zuflussregel nach S. 1 der Vorschrift (vgl.
Rz. 68ff.).

5.4 Einnahmen aus stiller Beteiligung oder partiarischen Darlehen
(§ 44 Abs. 3 EStG)

78Zeitpunkt des Zufließens der Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handels-
gewerbe als stiller Gesellschafter ist auch f�r den Steuerabzug vom Kapitalertrag
grunds�tzlich der Tag, der vertraglich als Tag der Auszahlung bestimmt worden ist.

79Ist in dem Beteiligungsvertrag �ber den Zeitpunkt der Aussch�ttung keine Verein-
barung getroffen, so gilt f�r den Abzug der KapESt der Kapitalertrag am Tag nach
der Aufstellung der Bilanz oder einer sonstigen Feststellung des Gewinnanteils des
stillen Gesellschafters, sp�testens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Wirtschafts-
jahrs, f�r das der Kapitalertrag ausgesch�ttet oder gutgeschrieben werden soll, als zu-
geflossen.

Wegen weiterer Einzelheiten zum Zeitpunkt des Zufließens von Einnahmen aus stil-
ler Beteiligung vgl. § 11 EStG Rz. 70 Stichwort „Gewinnanteile“.

80Bei Kapitalgesellschaften ist mit der in Rz. 79 angesprochenen „Aufstellung der Bi-
lanz“ die „Feststellung des Jahresabschlusses“ gemeint, denn erst mit der Feststellung
des Jahresabschlusses durch das daf�r zust�ndige Gesellschaftsorgan erh�lt dieser
seine rechtsverbindliche Fassung. Vgl. § 42a GmbHG f�r die Feststellung durch die
Gesellschafterversammlung der GmbH sowie §§ 172 und 173 AktG f�r die Feststel-
lung durch Vorstand und Aufsichtsrat bzw. durch die Hauptversammlung der AG.

81Steht die Hçhe des Beteiligungsertrags am Ende des sechsten Monats nach Ablauf
des Wirtschaftsjahrs noch nicht endg�ltig fest, muss der Beteiligungsertrag des stillen
Gesellschafters f�r Zwecke des Steuerabzugs vom Kapitalertrag gesch�tzt werden.

Sobald der Beteiligungsertrag dann endg�ltig feststeht, ist die KapESt-Anmeldung
entsprechend zu berichtigen. Zur KapESt-Anmeldung in ihrer Eigenschaft als Steu-
ererkl�rung vgl. § 45a EStG Rz. 16ff. sowie § 44b EStG Rz. 28ff.

82F�r Zinsen und Gewinnanteile (vgl. § 43 EStG Rz. 55ff) aus partiarischen Darlehen
gilt diese Zuflussregelung nach S. 2 der Vorschrift entsprechend.

83Bei einer typischen Unterbeteiligung (zum Begriff vgl. § 20 EStG Rz. 102) kann der
Gewinnanteil des Unterbeteiligten erst errechnet werden, nachdem der Jahres-
abschluss der Hauptgesellschaft festgestellt und daraufhin der Gewinnanteil des
Hauptbeteiligten berechnet worden ist.

F�r den Steuerabzug vom Kapitalertrag gelten auch bei einer typischen Unterbetei-
ligung die f�r die Einnahmen aus stiller Beteiligung maßgeblichen Zuflussregeln
(BFH v. 28.11.1990, I R 111/88, BStBl II 1991, 313), d. h. als Zeitpunkt des Zuflie-
ßens der Einnahmen aus der Unterbeteiligung gilt grunds�tzlich der Tag, der vertrag-
lich als Tag der Auszahlung bestimmt worden ist.

Im Zeitpunkt des Zufließens der Einnahmen aus der Unterbeteiligung (vgl. hierzu die
Zuflussregeln in Rz. 78ff.) hat der Hauptbeteiligte als Schuldner der Kapitalertr�ge
vom Gewinnanteil des Unterbeteiligten die KapESt einzubehalten.
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5.5 Stundung des Kapitalertrags (§ 44 Abs. 4 EStG)

84 Ist der Schuldner der Kapitalertr�ge vor�bergehend zur Zahlung des Kapitalertrags
nicht in der Lage und haben Gl�ubiger und Schuldner der Kapitalertr�ge vor dem
Zufließen ausdr�cklich eine Stundung des Kapitalertrags vereinbart, dann ist der
Steuerabzug erst mit Ablauf der Stundungsfrist vorzunehmen.

85 Eine Stundungsvereinbarung verschafft dem Schuldner der Kapitalertr�ge somit eine
Erleichterung in den F�llen, in denen der Zeitpunkt des Zuflusses der Kapitalertr�ge
und demzufolge der Entstehungszeitpunkt der KapESt vor der tats�chlichen Auszah-
lung liegt, wie z. B. im Fall des § 44 Abs. 3 EStG, wenn die Gewinnanteile des stillen
Gesellschafters sp�testens sechs Monate nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs, f�r das
die Gewinnanteile gezahlt oder gutgeschrieben werden sollen, als zugeflossen gelten
(vgl. Rz. 79f.; BFH v. 18.12.1985, I R 222/81, BStBl II 1986, 451).

86 Der Zahlungsaufschub durch die Stundungsvereinbarung bedeutet aber nicht, dass
der Steuerabzug „mit Ablauf der Stundungsfrist“ unabh�ngig davon zu erfolgen hat,
ob der Kapitalertrag zu diesem Zeitpunkt dem Gl�ubiger der Kapitalertr�ge auch tat-
s�chlich zufließt oder nicht.

Auch im Fall der Stundung ist der Steuerabzug vom Kapitalertrag erst dann vor-
zunehmen, wenn dem Gl�ubiger die Kapitalertr�ge zufließen (vgl. Rz. 61), d. h. in
dem Zeitpunkt, in dem der Gl�ubiger tats�chlich die wirtschaftliche Verf�gungs-
macht �ber den Kapitalertrag erlangt (vgl. § 11 EStG Rz. 70 Stichwort „Stundung“).

87 Trotz Gutschrift in den B�chern des Schuldners der Kapitalertr�ge ist ein Zufluss
beim Gl�ubiger dann nicht anzunehmen, wenn wegen der vor�bergehenden Zah-
lungsunf�higkeit die Gutschrift nur das buchm�ßige Festhalten einer Schuldverpflich-
tung darstellt, diese Gutschrift aber nicht gleichzeitig zum Ausdruck bringt, dass der
Betrag dem Berechtigten von nun an zur Verwendung zur Verf�gung steht (BFH
v. 9.4.1968, IV 267/64, BStBl II 1968, 525 zur Gutschrift bereits verdienter und f�l-
liger Provisionen eines Versicherungsvertreters in den B�chern des Versicherungs-
unternehmens; BFH v. 14.5.1982, VI R 124/77, BStBl II 1982, 469 zu Gutschriften
beim Arbeitgeber zugunsten des Arbeitnehmers aufgrund eines Gewinnbeteiligungs-
und Vermçgensbildungsmodells).

88 Bleibt die Schuld im Interesse des nicht zahlungsf�higen Schuldners bestehen, dann
f�hrt weder eine Verzinsung des gestundeten Betrags noch eine Schuldumschaffung
(z. B. die Vereinbarung, dass der gestundete Betrag nunmehr als verzinsliches Darle-
hen behandelt werden soll) zum Zufluss. Wirtschaftlich gesehen liegt trotz der
Schuldumschaffung (Novation) lediglich eine Stundung der urspr�nglichen Schuld
vor. Es handelt sich hierbei um eine modifizierte Stundungsvereinbarung (BFH
v. 14.2.1984, VIII R 221/80, BStBl II 1984, 480 zum Zufluss nicht ausgezahlter Zins-
zahlungsschulden einer GmbH an die Gesellschafter der GmbH).

In der bloßen Buchung von Gewinnanteilen auf Darlehenskonten der Gesellschafter
liegt f�r sich genommen noch kein tats�chlicher Abfluss der Dividende bei der Kapi-
talgesellschaft und f�hrt somit auch noch nicht zum Zufluss beim Gesellschafter.
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89Werden allerdings mit der Gutschrift besondere eigene Zwecke des Gl�ubigers ver-
folgt, z. B. die Umwandlung des Gewinnanteils in eine verzinsliche Forderung oder
in eine Kapitaleinlage oder eine Kapitaleinlageerhçhung, dann liegt keine Stundung
vor, vielmehr ist dann mit der Gutschrift der Kapitalertrag dem Gl�ubiger zugeflossen
(RFH v. 23.6.1931, I A 446/30, RStBl 1931, 643; BFH v. 18.7.1990, I R 173/87,
BFH/NV 1991, 190).

90So unterliegen die Gewinnanteile des stillen Gesellschafters auch dann dem Steuer-
abzug vom Kapitalertrag, wenn sie dazu verwendet werden, seine durch Verlust ge-
minderte Einlage wieder aufzuf�llen (vgl. § 20 EStG Rz. 110). Diese Gewinnanteile
fließen dem stillen Gesellschafter mit der Gutschrift auf seinem Einlagekonto zu, ob-
wohl er dar�ber nicht verf�gen kann. Die Gutschrift ist der abgek�rzte Weg an Stelle
der Auszahlung des gutgeschriebenen Betrags und dessen Wiedereinzahlung zur Gut-
schrift auf dem Einlagekonto (BFH v. 24.1.1990, I R 55/85, BStBl II 1991, 147; BFH
v. 24.1.1990, I B 110/88, BFH/NV 1991, 683).

91Die Stundung des Kapitalertrags darf andererseits nicht etwa deshalb erfolgen, weil
eine Stundung im Interesse des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge liegt, so z. B. weil er
aus steuerlichen Gr�nden die Kapitalertr�ge erst in einem sp�teren Vz als Einnahmen
beziehen mçchte. In einem solchen Fall w�re ihm der Kapitalertrag dennoch zuge-
flossen.

6 Haftung des zum Steuerabzug Verpflichteten (§ 44 Abs. 5 EStG)

6.1 Allgemeines

92Der zum Steuerabzug Verpflichtete – d. h. der Schuldner der Kapitalertr�ge (vgl.
Rz. 26), die den Verkaufsauftrag ausf�hrenden Stellen (vgl. Rz. 27f.) bzw. die die Ka-
pitalertr�ge auszahlende Stelle (vgl. Rz. 31ff.) – haftet f�r die KapESt, die er einzube-
halten und abzuf�hren hat.

Haften i. S. d. Vorschrift bedeutet Einstehenm�ssen f�r eine fremde Steuerschuld, die
Steuerschuld des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge (vgl. Rz. 7ff.).

93Bis einschließlich Vz 1992 war die Haftungsinanspruchnahme des Schuldners der
Kapitalertr�ge von einem Verschulden unabh�ngig.

Mit der Einf�hrung der als Zinsabschlag zu erhebenden KapESt durch das Zins-
abschlaggesetz v. 9.11.1992 (BStBl I 1992, 682) wird das f�r die Haftung notwendige
Verschulden widerlegbar vermutet. Der zum Steuerabzug Verpflichtete kann f�r Ka-
pitalertr�ge, die dem Gl�ubiger nach dem 31.12.1992 zufließen, die Inanspruch-
nahme als Haftender abwenden, wenn er nachweist, dass er die ihm auferlegten Ein-
behaltungs- und Abf�hrungspflichten weder vors�tzlich noch grob fahrl�ssig verletzt
hat (BFH v. 13.9.2000, I R 61/99, BFH/NV 2001, 265, BStBl II 2001, 67).

Mit Einf�hrung der Abgeltungsteuer auf private Kapitalertr�ge ist der Haftungsmaß-
stab unver�ndert geblieben.

94Vors�tzlich handelt, wer die Pflichten gekannt und ihre Verletzung gewollt hat (BFH
v. 12.3.1983, VII B 19/83, BStBl II 1983, 655). Dazu gen�gt, dass der Betreffende
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die Pflichtverletzung vorausgesehen und in Kauf genommen hat; er braucht die
Pflichtverletzung nicht gew�nscht oder beabsichtigt zu haben.

Grob fahrl�ssig handelt, wer die Sorgfalt, zu der er nach den Umst�nden und seinen
persçnlichen Kenntnissen und F�higkeiten verpflichtet und imstande ist, in unge-
wçhnlich hohem Maß außer Acht l�sst und unbeachtet l�sst, was im gegebenen Fall
jedem h�tte einleuchten m�ssen, oder die einfachsten, ganz nahe liegenden �ber-
legungen nicht anstellt. Es gilt ein subjektiver Sorgfaltsmaßstab (Kruse/Loose, in Tip-
ke/Kruse, AO, Erl. zu § 69 AO; BFH v. 21.2.1989, VII R 165/85, BStBl II 1989, 491;
BFH v. 12.5.1992, VII R 52/91, BFH/NV 1992, 785; Vollkommer, in Jauernig, BGB,
§ 276 BGB Anm. II. 1 und III 3).

95 Als Grund f�r die Umstellung auf eine verschuldensabh�ngige Haftung nennt die Re-
gierungsbegr�ndung zum Zinsabschlaggesetz (BT-Drs. 12/2501,18) den Anstieg des
Haftungsrisikos der inl�ndischen Kreditinstitute durch die Einf�hrung des Zins-
abschlags, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Einf�hrung neuer Finanzie-
rungsformen, bei denen zun�chst unsicher ist, ob und inwieweit diese Kapitalanlagen
zu steuerabzugspflichtigen Kapitalertr�gen oder zu einkommensteuerrechtlich unbe-
achtlichen Vermçgensmehrungen f�hren.

Das Haftungsrisiko der Steuerabzugsverpflichteten hat sich auch dadurch erhçht,
dass ihnen mit der Einf�hrung des Zinsabschlags zus�tzliche Pr�fungsaufgaben �ber-
tragen wurden, wie z. B. im Zusammenhang mit der Erteilung von Freistellungsauf-
tr�gen (BMF v. 5.11.2002, IV C 1 – S 2400 – 27/02, BStBl I 2002, 1346, Tz. 21ff.
zum Freistellungsauftrag bei Ehegatten sowie Tz. 27ff. zur Erteilung von Freistel-
lungsauftr�gen von Vereinen und sonstigen Personenzusammenschl�ssen).

Vgl. auch Rz. 56 zur Anzeigeverpflichtung des Steuerabzugsverpflichteten im Zu-
sammenhang mit dem Steuerabzug bei Sachleistungen.

96 Steuerschuldner (der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge) und Haftungsschuldner (der
Schuldner der Kapitalertr�ge, die den Verkaufsauftrag ausf�hrende Stelle bzw. die
die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle) sind Gesamtschuldner i. S. d. § 44 AO, soweit
auch der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge nach S. 2 der Vorschrift f�r die nicht einbehal-
tene bzw. die zwar einbehaltene, aber nicht abgef�hrte KapESt in Anspruch genom-
men werden kann (vgl. hierzu Rz. 119ff.).

97 Das KapESt-Abzugsverfahren zeigt wesentliche �hnlichkeiten mit dem LSt-Abzugs-
verfahren. Bei beiden Verfahren wird ein Dritter, der an den Stpfl. Betr�ge auszuzah-
len hat, verpflichtet, darauf Steuerabzugsbetr�ge einzubehalten und an das FA abzu-
f�hren. Deshalb gelten f�r die KapESt-Haftung des zum Steuerabzug Verpflichteten
die von der Rspr. zur LSt-Haftung des Arbeitgebers entwickelten Grunds�tze – trotz
gewisser Abweichungen – entsprechend (BFH v. 20.2.1959, VI 314/56 U, BStBl III
1959, 202; BFH v. 28.11.1961, I 40/60 S, BStBl III 1962, 107; BFH v. 25.9.1970, VI
R 122/67, BStBl II 1971, 53; BFH v. 15.12.1989, VI R 151/86, BStBl II 1990, 526;
BFH v. 9.3.1990, VI R 87/89, BStBl II 1990, 608).

Wegen Einzelheiten zur Haftung des Arbeitgebers f�r die LSt, die er einzubehalten
und abzuf�hren hat, vgl. die Erl. zu § 42d EStG, R 42d LStR und H 42d LStH.

§ 44 Entrichtung der Kapitalertragsteuer

26 www.haufe.de/steuern



Zur Haftung des Steuerabzugsverpflichteten in den F�llen des § 50a Abs. 1 und
Abs. 4 vgl. § 50a EStG Rz. 48ff.

98Zu Verwaltungsgrunds�tzen f�r die Bearbeitung von Haftungsf�llen vgl. AO-Kartei
NRW, § 191 Abs. 1 Karte 801-4/99.

99Die Nachforderung von Kapitalertragsteuern durch Haftungsbescheid gegen den
Steuerabzugsverpflichteten verstçßt nicht deshalb gegen den Grundsatz von Treu und
Glauben, weil das FA mehrere Jahre eine unrichtige Anmeldung und Abf�hrung der
Kapitalertragsteuer unbeanstandet entgegengenommen hat. Hinzu kommen muss ein
Verhalten des FA, das in dem Steuerpflichtigen das Vertrauen erwecken kann, das
FA werde von einer Nachforderung der Steuern absehen (BFH v. 13.11.1974, I R
166/72, BStBl II 1975, 273).

6.2 Verletzung der Einbehaltungspflicht
100Ist der zum Steuerabzug Verpflichtete (d. h. der Schuldner der Kapitalertr�ge, die den

Verkaufsauftrag ausf�hrende Stelle bzw. die die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle)
seiner Einbehaltungspflicht nicht nachgekommen (hat er also von den Kapitalertr�-
gen zu wenig oder �berhaupt keine KapESt einbehalten), hat das f�r die Besteuerung
des Steuerabzugsverpflichteten zust�ndige FA nach pflichtgem�ßem Ermessen (vgl.
§ 5 AO) zu entscheiden, ob die KapESt bei dem zum Steuerabzug Verpflichteten im
Wege der Haftung nachzuerheben ist oder ob der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge als der
eigentliche Schuldner der KapESt in Anspruch genommen werden soll.

101Wird der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge ohnehin zur ESt bzw. zur KSt veranlagt, hat
dieses endg�ltige Verfahren der Veranlagung Vorrang vor dem nur vorl�ufigen Ver-
fahren des Steuerabzugs vom Kapitalertrag.

Im Veranlagungsverfahren wird der Steuerfall endg�ltig abgewickelt. Ein voran-
gegangenes Steuerabzugsverfahren h�tte nur vorl�ufigen Charakter und w�rde f�r
das nachfolgende Veranlagungsverfahren weder in rechtlicher noch in tats�chlicher
Hinsicht zu einer Bindungswirkung f�hren (BFH v. 28.3.1956, IV 624/54 U,
BStBl III 1956, 174; BFH v. 20.2.1959, VI 314/56 U, BStBl III 1959, 202; BFH
v. 3.7.1968, I 191/65, BStBl II 1969, 4; BFH v. 18.2.1970, I R 97/66, BStBl II 1970,
464).

Zur Inanspruchnahme des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge in diesen F�llen vgl. Rz. 120
und 72.

102Wird dagegen der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge im Inland nicht zur ESt oder KSt ver-
anlagt, oder werden die steuerabzugspflichtigen Kapitalertr�ge beim Gl�ubiger dieser
Ertr�ge nicht in die Veranlagung einbezogen, sodass die ESt bzw. KSt f�r die steuer-
abzugspflichtigen Eink�nfte durch den Steuerabzug vom Kapitalertrag als abgegolten
gilt (vgl. § 43 EStG Rz. 10), dann kann der Schuldner der Kapitalertr�ge, die den Ver-
kaufsauftrag ausf�hrende Stelle bzw. die die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle f�r die
nicht einbehaltene KapESt haftbar gemacht werden (BFH v. 12.7.1967, I 71/64,
BStBl III 1967, 657; BFH v. 18.9.1968, I R 56/67, BStBl II 1968, 797; BFH
v. 27.1.1982, I R 5/78, BStBl II 1982, 374; BFH v. 4.7.1984, I R 195/81, BStBl II
1984, 842; BFH v. 23.10.1985, I R 248/81, BStBl II 1986, 178). Zum Erfordernis des
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Steuerabzugs zum vollen Steuersatz trotz Erstattungsanspruch des Gl�ubigers der Ka-
pitalertr�ge vgl. § 43a EStG Rz. 31ff.

103 Zur Haftbarmachung des zum Steuerabzug Verpflichteten bzw. der Inanspruchnahme
des Anteilseigners als des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge bei vGA vgl. § 43 EStG
Rz. 31ff.

104 Wird der Steuerabzugsverpflichtete f�r nicht einbehaltene KapESt im Wege der Haf-
tung in Anspruch genommen, hat er insoweit wegen Erf�llung der fremden Steuer-
schuld (vgl. Rz. 9) grunds�tzlich einen R�ckgriffsanspruch gegen den Schuldner der
KapESt, d. h. den Gl�ubiger der Kapitalertr�ge (Heinrichs, in Palandt, BGB, § 267
BGB Rz. 7; BFH v. 13.11.1974, I R 166/72, BStBl II 1975, 273).

105 Macht er von seinem R�ckgriffsrecht keinen Gebrauch, wird der zum Steuerabzug
Verpflichtete zu den f�r die �bernahme der KapESt geltenden hçheren Steuers�tzen
in Anspruch genommen.

Wegen Einzelheiten hierzu vgl. § 43a EStG Rz. 4ff.

6.3 Verletzung der Abf�hrungspflicht

106 Der zum Steuerabzug Verpflichtete (d. h. der Schuldner der Kapitalertr�ge, die den
Verkaufsauftrag ausf�hrende Stelle bzw. die die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle)
hat die KapESt nicht nur einzubehalten, sondern die einbehaltene KapESt auch an
das f�r ihn zust�ndige FA (vgl. Rz. 49ff.) abzuf�hren.

Eine Pflichtverletzung im Zusammenhang mit dem Abf�hren einbehaltener KapESt
wiegt schwerer als eine Verletzung lediglich der Einbehaltungspflicht; denn bei der
einbehaltenen KapESt handelt es sich um die ESt bzw. KSt der Gl�ubiger der Kapi-
talertr�ge, die der zum Steuerabzug Verpflichtete nur treuh�nderisch f�r den Gl�ubi-
ger der Kapitalertr�ge und den Steuerfiskus einzieht. Das sind f�r den zum Steuer-
abzug Verpflichteten fremde Gelder. Er darf sie daher nicht sach- und zweckwidrig
selbst verwenden (BFH v. 21.1.1972, VI R 187/68, BStBl II 1972, 364; BFH
v. 20.4.1982, VII R 96/79, BStBl II 1982, 521).

107 Bei Verletzung der Abf�hrungspflicht wird im Regelfall nur der zum Steuerabzug
Verpflichtete (ggf. auch sein gesetzlicher Vertreter – vgl. Rz. 117ff.) als Haftungs-
schuldner in Anspruch genommen. Eine Inanspruchnahme des Gl�ubigers der Kapi-
talertr�ge erfolgt in diesen F�llen nur dann, wenn der Gl�ubiger weiß, dass der zum
Steuerabzug Verpflichtete die einbehaltene Kapitalertragsteuer nicht vorschrifts-
m�ßig abgef�hrt hat und dies dem FA nicht unverz�glich (d. h. ohne schuldhaftes Zç-
gern – vgl. § 121 Abs. 1 BGB) mitteilt (vgl. Rz. 121). Der Gl�ubiger muss positive
Kenntnis vom Nichtabf�hren der einbehaltenen Kapitalertragsteuer haben. Wissen
bedeutet Gewissheit. Dahingehende Vermutungen und selbst eine grob fahrl�ssige
Unkenntnis reichen nicht aus (BFH v. 1.4.1999, VII R 51/98, BFH/NV 2000, 46).

Der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge kann einen Anspruch auf Anrechnung der zwar ein-
behaltenen, aber nicht abgef�hrten Kapitalertragsteuer haben, da die Kapitalertrag-
steuer mit dem ordnungsgem�ßen Einbehalt als erhoben gilt.. Dieser Anspruch be-
steht bei Vorliegen der sonstigen f�r die Anrechnung erforderlichen Voraussetzungen
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unabh�ngig davon, ob ggf. in einem sp�teren Vz der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge f�r
die nicht abgef�hrte Kapitalertragsteuer in Anspruch genommen wird (BFH
v. 23.4.1996, VIII R 30/93, BFHE 181, 7, DB 1996, 2061).

6.4 Der Haftungsbescheid (§ 191 AO)

108Soll der zum Steuerabzug Verpflichtete (d. h. der Schuldner der Kapitalertr�ge, die
den Verkaufsauftrag ausf�hrende Stelle bzw. die die Kapitalertr�ge auszahlende Stel-
le) als Haftungsschuldner in Anspruch genommen werden, erteilt das f�r ihn zust�n-
dige FA (vgl. Rz. 49) einen Haftungsbescheid i. S. d. § 191 AO.

109Ein solcher Haftungsbescheid darf nur ergehen, solange die Festsetzungsfrist (§ 169
AO) noch nicht abgelaufen (vgl. hierzu Rz. 113) und der Steueranspruch nicht bereits
durch Zahlung (§§ 224, 225 AO), Aufrechnung (§ 226 AO) oder Erlass (§§ 163, 227
AO) erloschen ist (vgl. § 47 AO).

Der Haftungsanspruch kann nur so lange geltend gemacht werden, wie der Steuer-
anspruch besteht (BFH v. 28.11.1961, I 40/60 S, BStBl III 1962, 107; BFH
v. 12.7.1967, I 71/64, BStBl III 1967, 657; BFH v. 18.5.1983, I R 193/79, BStBl II
1983, 544; BFH v. 22.10.1986, I R 107/82, BStBl II 1987, 293; BFH v. 9.8.1989, I R
66/85, BFH/NV 1990, 453).

110Durch einen Haftungsbescheid kann keine Steuer festgesetzt werden, weil ein solcher
Bescheid seinem Wesen nach nicht auf die Festsetzung einer Steuer, sondern auf die
Inanspruchnahme eines Dritten f�r die gegen�ber einem anderen entstandene Steuer
gerichtet ist (BFH v. 28.1.1983, VI R 35/78, BStBl II 1983, 472 zum Lohnsteuerhaf-
tungsbescheid; Dumke, in Schwarz, AO, Kommentierung zu § 191 AO).

111Nach Satz 3 der Vorschrift bedarf es allerdings f�r die Inanspruchnahme des Schuld-
ners der Kapitalertr�ge, der den Verkaufsauftrag ausf�hrende Stelle bzw. der die Ka-
pitalertr�ge auszahlenden Stelle als Haftungsschuldner keines Haftungsbescheids,

· soweit der Steuerabzugsverpflichtete die einbehaltene Kapitalertragsteuer richtig
angemeldet hat (denn nach § 168 S. 1 AO steht die Kapitalertragsteuer-Anmel-
dung einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachpr�fung gleich – vgl. § 45a
EStG Rz. 19), oder· soweit er seine Zahlungsverpflichtung gegen�ber dem FA oder dem Pr�fungs-
beamten des FA schriftlich anerkennt.

112Durch das StMBG v. 21.12.1993 wurde § 167 Abs. 1 AO um einen Satz 3 erg�nzt.
Danach steht das nach Abschluss einer Außenpr�fung i. S. d. § 193 Abs. 2 Nr. 1 AO
durch den Steuer- oder Haftungsschuldner gegebene schriftliche Anerkenntnis einer
Zahlungsverpflichtung einer Steueranmeldung gleich. Das vor oder w�hrend einer
Außenpr�fung abgegebene Anerkenntnis hat nicht die Wirkung einer Steueranmel-
dung.

Weil nach § 168 S. 1 AO eine Steueranmeldung einer Steuerfestsetzung unter Vor-
behalt der Nachpr�fung gleichsteht, ist somit der Erlass eines schriftlichen Haftungs-
bescheids nicht mehr erforderlich (vgl. AEAO, Tz. 3 zu § 167).
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Die Neuregelung des § 167 Abs. 1 S. 3 AO bezieht sich dem Wortlaut nach nur auf
das Ergebnis einer Außenpr�fung i. S. d. § 193 Abs. 2 Nr. 1 AO, die auf die Pr�fung
des korrekten Einbehaltens und des Abf�hrens von Abzugsteuern bei anderen als den
in § 193 Abs. 1 AO genannten betrieblichen Stpfl. gerichtet ist. Nach seinem Sinn
und Zweck wird man § 167 Abs. 1 S. 3 AO aber auch auf die in der Praxis h�ufigeren
F�lle anwenden m�ssen, in denen ein betrieblicher Steuerpflichtiger i. S. d. § 193
Abs. 1 AO nach Abschluss einer Außenpr�fung ein solches schriftliches Anerkennt-
nis in Bezug auf Abzugsteuern abgibt (Frotscher, in Schwarz, AO, § 167 AO
Rz. 14ff., Helmschrott/Eberhart, DStR 1994, 484).

6.5 Kein Haftungsbescheid nach Eintritt der Festsetzungsverj�hrung
113 Verletzungen der Einbehaltungs- bzw. Abf�hrungspflicht von Kapitalertragsteuer

werden im Regelfall im Rahmen einer steuerlichen Außenpr�fung bei dem zum Steu-
erabzug Verpflichteten aufgedeckt.

Durch den Beginn einer steuerlichen Außenpr�fung wird zwar nach § 171 Abs. 4 AO
der Ablauf der Festsetzungsfrist f�r die Steuern, auf die sich die Außenpr�fung er-
streckt, gehemmt. Diese Ablaufhemmung tritt allerdings nur in Bezug auf die Steuern
ein, die gegen�ber demjenigen Stpfl. festgesetzt werden, bei dem die steuerliche Au-
ßenpr�fung durchgef�hrt wird. Eine Kapitalertragsteueraußenpr�fung bei dem zum
Steuerabzug Verpflichteten bewirkt daher nicht die Ablaufhemmung gegen�ber dem
Schuldner der Kapitalertragsteuer (BFH v. 9.8.1989, I R 66/85, BFH/NV 1990, 433).

Im Verh�ltnis zum Gl�ubiger der Kapitalertr�ge (als dem Schuldner der Kapital-
ertragsteuer) dagegen wird der Ablauf der Festsetzungsfrist durch die beim Steuer-
abzugsverpflichteten durchgef�hrte steuerliche Außenpr�fung nicht gehemmt. Die
Kapitalertragsteuerschuld kann daher durch Ablauf der Festsetzungsverj�hrungsfrist
erlçschen (§ 47 AO).

Ein Haftungsbescheid f�r nicht abgef�hrte Kapitalertragsteuer kann deshalb nach
§ 191 Abs. 5 Nr. 1 AO nicht mehr erlassen werden, wenn der Steueranspruch (Nach-
forderungsanspruch) gegen den Steuerschuldner verj�hrt ist. Dies gilt (auch bei vGA)
unabh�ngig davon, ob der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge als Schuldner der Kapital-
ertragsteuer (Steuerschuldner) unbeschr�nkt oder beschr�nkt stpfl. ist (BFH
v. 24.4.1979, VIII R 64/77, BStBl II 1979, 744; BFH v. 22.10.1986, I R 107/82,
BStBl II 1987, 293; BFH v. 9.8.1989, I R 66/85, BFH/NV 1990, 433; BFH
v. 15.12.1989, VI R 151/86, BStBl II 1990, 526; BFH v. 9.3.1990, VI R 87/89,
BStBl II 1990, 608).

6.6 Inanspruchnahme des Steuerabzugsverpflichteten trotz Eintritt der
Festsetzungsverj�hrung bei verdeckten Gewinnaussch�ttungen an
ausl�ndische Anteilseigner

114 Werden im Rahmen von steuerlichen Außenpr�fungen bei inl�ndischen Kapitalgesell-
schaften verdeckte Gewinnaussch�ttungen (vGA) an beschr�nkt stpfl. ausl�ndische
Anteilseigner aufgedeckt, kann h�ufig die inl�ndische Kapitalgesellschaft f�r die nicht
abgef�hrte Kapitalertragsteuer (ab 1995 auch f�r den nicht abgef�hrten Soli-
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darit�tszuschlag zur Kapitalertragsteuer) nicht mehr als Haftungsschuldnerin in An-
spruch genommen werden, weil inzwischen die Festsetzungsverj�hrung eingetreten ist
(vgl. Rz. 113).

Bei einem beschr�nkt stpfl. ausl�ndischen Anteilseigner gilt die Einkommensteuer
bzw. KSt f�r Eink�nfte, die dem Steuerabzug vom Kapitalertrag unterliegen, nach
§ 50 Abs. 2 S. 1 EStG durch den Steuerabzug als abgegolten (vgl. § 50 EStG
Rz. 31ff.). Weil aus diesem Grunde der ausl�ndische Anteilseigner im Inland keine
Steuererkl�rung abzugeben braucht, tritt mit Ablauf des vierten auf die vGA folgen-
den Jahrs die Festsetzungsverj�hrung ein (§ 169 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 AO).

115Ist die Festsetzungsfrist abgelaufen, kann ein Haftungsbescheid an den Steuerabzugs-
verpflichteten nicht mehr ergehen (vgl. § 50a EStG Rz. 53 und § 191 Abs. 5 Nr. 1
AO).

Die beim Zufluss der vGA nicht einbehaltene und demzufolge auch nicht angemel-
dete Kapitalertragsteuer kann jedoch nach der BFH-Rspr. anstelle durch einen Haf-
tungsbescheid durch einen Nachforderungsbescheid i. S. d. § 155 i. V. m. § 167 Abs. 1
S. 1 AO gegen den Steuerabzugsverpflichteten in dessen Funktion als Entrichtungs-
steuerschuldner geltend gemacht werden (BFH v. 13.9.2000, I R 61/99, BFH/NV
2001, 265, BStBl II 2001, 67).

Als Steuerabzugsverpflichteter ist der Schuldner der Kapitalertr�ge (hier die Kapital-
gesellschaft, bei der die vGA aufgedeckt wurde) Entrichtungssteuerschuldner f�r die
Kapitalertragsteuer, die er einzubehalten und nach § 45a Abs. 1 EStG i. V. m. § 150
Abs. 1 AO anzumelden sowie nach § 44 Abs. 1 S. 5 EStG an das f�r ihn zust�ndige
FA zu entrichten hat.

Wegen seiner Verpflichtung zur Abgabe der Kapitalertragsteuer-Anmeldung (die ei-
ner Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachpr�fung gleich steht – § 168 S. 1 AO)
beginnt f�r den Entrichtungssteuerschuldner die Festsetzungsfrist nicht bereits mit
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Kapitalertragsteuer entstanden ist, sondern
nach § 170 Abs. 2 S. 1 AO erst mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer-
anmeldung eingereicht wird – sp�testens jedoch mit Ablauf des dritten auf dasjenige
Kalenderjahr folgenden Jahrs, in dem die Kapitalertragsteuer entstanden ist (BFH
v. 14.7.1999, I B 151/98, BFH/NV 1999, 1667).

116Weil der Nachforderungsbescheid an den Steuerabzugsverpflichteten nicht nur in
dessen Funktion als Entrichtungssteuerschuldner i. S. d. § 44 Abs. 1 EStG, sondern
wegen Nichteinbehaltens und Nichtanmeldens der Kapitalertragsteuer auch in seiner
Funktion als Haftungsschuldner i. S. d. § 44 Abs. 5 EStG ergeht, m�ssen f�r den
Nachforderungsbescheid allerdings auch die Voraussetzungen f�r die Geltendma-
chung des Haftungsanspruchs gem. § 44 Abs. 5 EStG erf�llt sein.

Dazu gehçrt auch, dass die Inanspruchnahme als Haftungsschuldner nach § 44 Abs. 5
S. 1 2. Halbs. EStG dadurch abgewendet werden kann, dass der Steuerabzugsver-
pflichtete nachweist, dass er die ihm im Zusammenhang mit dem Steuerabzug auf-
erlegten Pflichten weder vors�tzlich noch grob fahrl�ssig verletzt hat (BFH
v. 13.9.2000, I R 61/99, BFH/NV 2001, 265, BStBl II 2001, 67).
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6.7 Haftung der gesetzlichen Vertreter
117 Nach § 69 AO haften auch die gesetzlichen Vertreter des zum Steuerabzug Verpflich-

teten, soweit Anspr�che aus dem Steuerschuldverh�ltnis (§ 37 AO) infolge vors�tzli-
cher oder grob fahrl�ssiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder
nicht rechtzeitig festgesetzt oder erf�llt werden.

118 Der Gesch�ftsf�hrer einer GmbH bzw. der Vorstand einer AG haftet persçnlich,
wenn durch schuldhafte Verletzung der ihm obliegenden steuerlichen Pflichten Steu-
eranspr�che verk�rzt werden. Er haftet als Gesamtschuldner (§ 44 AO) neben dem
Schuldner der Kapitalertr�ge als weiterem Haftenden und (vgl. Rz. 96) neben dem
Gl�ubiger der Kapitalertr�ge als Steuerschuldner (BFH v. 21.1.1972, VI R 187/68,
BStBl II 1972, 364; BFH v. 20.4.1982, VII R 96/79, BStBl II 1982, 521; jeweils zur
Lohnsteuerhaftung).

7 Inanspruchnahme des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge (Abs. 5 Satz 2)
119 Der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge (als der Schuldner der Kapitalertragsteuer – vgl.

Rz. 7ff.) wird nur dann in Anspruch genommen,

· wenn der Schuldner, die den Verkaufsauftrag ausf�hrende Stelle bzw. die die Ka-
pitalertr�ge auszahlende Stelle die Kapitalertr�ge nicht vorschriftsm�ßig um die
Kapitalertragsteuer gek�rzt hat (vgl. Rz. 100 und 121),

· wenn der Gl�ubiger weiß, dass der Schuldner, die den Verkaufsauftrag ausf�h-
rende Stelle bzw. die die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle die einbehaltene Kapi-
talertragsteuer nicht vorschriftsm�ßig abgef�hrt hat, und dies dem FA nicht unver-
z�glich (d. h. ohne schuldhaftes Zçgern – vgl. § 121 Abs. 1 BGB) mitteilt (vgl.
Rz. 107 und 122), oder

· wenn das die Kapitalertr�ge auszahlende inl�ndische Kreditinstitut oder inl�ndi-
sche Finanzdienstleistungsinstitut die Kapitalertr�ge zu Unrecht ohne Abzug der
Kapitalertragsteuer ausgezahlt hat (vgl. Rz. 123ff.).

120 Hat der zum Steuerabzug Verpflichtete (d. h. der Schuldner, die den Verkaufsauftrag
ausf�hrende Stelle bzw. die die Kapitalertr�ge auszahlende Stelle) die Kapitalertr�ge
nicht vorschriftsm�ßig um die Kapitalertragsteuer gek�rzt und kann die Veranlagung
des Gl�ubigers der Kapitalertr�ge zum Zeitpunkt seiner Inanspruchnahme noch nicht
durchgef�hrt werden (z. B. weil der Vz noch nicht abgelaufen ist), wird das f�r seine
Veranlagung zust�ndige FA den Gl�ubiger der Kapitalertr�ge durch Erteilung eines
Nachforderungsbescheids �ber die nicht erhobene Kapitalertragsteuer in Anspruch
nehmen. Ein Haftungsbescheid kommt nicht in Betracht, weil der Gl�ubiger der Ka-
pitalertr�ge Schuldner der Kapitalertragsteuer bzw. Einkommensteuer ist.

Ein solcher Nachforderungsbescheid ist noch Teil des Steuerabzugsverfahrens. Bei
der nachfolgenden Veranlagung des Gl�ubigers wird dann die aufgrund des Nachfor-
derungsbescheids erhobene Kapitalertragsteuer nach § 36 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 EStG auf
die bei der Veranlagung festgesetzte ESt bzw. KSt angerechnet.

121 Der in Nr. 1 der Vorschrift vorgesehene Fall der Inanspruchnahme des Gl�ubigers der
Kapitalertr�ge liegt vor, wenn der zum Steuerabzug Verpflichtete den Kapitalertrag
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ungek�rzt, also brutto an den Gl�ubiger auszahlt (Nichtvornahme des Steuerabzugs).
Positive Kenntnis oder Kennenm�ssen der Nichtvornahme des Steuerabzugs sind
nicht Voraussetzung f�r die Inanspruchnahme des Gl�ubigers.

122Die in Nr. 2 der Vorschrift vorgesehene Fallgruppe hingegen setzt in Abgrenzung zu
dem in Nr. 1 genannten Fall voraus, dass der zum Steuerabzug Verpflichtete die Ka-
pitalertragsteuer zwar einbehalten hat, die einbehaltene Steuer jedoch nicht an das f�r
den zum Steuerabzug zust�ndige Finanzamt abgef�hrt hat und der Gl�ubiger davon
positive Kenntnis hat (vgl. zu den Voraussetzungen auch Rz. 107).

123Der in Nr. 3 der Vorschrift vorgesehene Fall der Inanspruchnahme des Gl�ubigers der
Kapitalertr�ge (vgl. Rz. 122) wurde w�hrend des Gesetzgebungsverfahrens f�r das
Kçrperschaftsteuerreformgesetz durch den Finanzausschuss des Deutschen Bundes-
tags aus § 5 Abs. 2 Nr. 3 der bis zum 31.12.1976 geltenden Kapitalertragsteuer-
Durchf�hrungsverordnung 1975 (KapStDV 1975) �bernommen und in das Gesetz
eingef�gt (vgl. hierzu den Dritten Bericht des Finanzausschusses, BT-Drs. 7/5310,
23, zu § 44). Die Vorschrift betrifft F�lle eines zu Unrecht gestellten Sammelantrags
auf Erstattung der vom Steuerabzugsverpflichteten abgef�hrten Kapitalertragsteuer.
In den F�llen der Nr. 3 liegen die Tatbestandsvoraussetzungen der Nr. 1 gerade nicht
vor, weil es zur Abf�hrung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer an den Fiskus ge-
kommen ist. Die Kapitalertragsteuer wurde auch vorschriftsm�ßig abgef�hrt, sodass
auch die Fallgruppe der Nr. 2 nicht vorliegt. Da der Gl�ubiger dem Kreditinstitut oder
dem Finanzdienstleistungsinstitut jedoch einen Freistellungsauftrag oder eine Nicht-
veranlagungsbescheinigung eingereicht hat, wird dem Gl�ubiger der Kapitalertr�ge
gegen�ber der Kapitalertrag „ohne Abzug der Kapitalertragsteuer“, also brutto in vol-
ler Hçhe ausbezahlt. Das inl�ndische Kreditinstitut tritt mit der Bruttoverg�tung ge-
gen�ber dem Gl�ubiger in Vorleistung und stellt (zu seiner Refinanzierung) gem.
§ 45b EStG in Vertretung f�r den Gl�ubiger im Rahmen des Sammelantragsverfah-
rens einen Antrag auf Erstattung der abgef�hrten Kapitalertragsteuer. Gerade dieser
Antrag wird in den F�llen der Nr. 3 jedoch zu Unrecht gestellt. Der Gl�ubiger hat die
Vorleistung daher zu Unrecht erhalten und kann deswegen per Nachforderungs-
bescheid in Anspruch genommen werden. Wegen Einzelheiten zum Sammelantrags-
verfahren vgl. § 44b EStG Rz. 11ff.

Ein inl�ndisches Kreditinstitut zahlt in den F�llen der Nr. 3 die Kapitalertr�ge immer
dann „ohne Abzug der Kapitalertragsteuer“ aus, wenn ein Fall des § 44b Abs. 1 EStG
vorliegt, dem Gl�ubiger also Gewinnanteile aus Aktien (Kapitalertr�ge i. S. d. § 43
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG – vgl. § 43 EStG Rz. 29ff.) zufließen und/oder Zinsen aus
Wandelanleihen, Gewinnobligationen oder in Genussscheinen verbrieften Genuss-
rechten (Kapitalertr�ge i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG – vgl. § 43 EStG Rz. 41ff.).

124Wenn sich die Vorschrift auf die F�lle bezieht, in denen das inl�ndische Kreditinstitut
die Auszahlung dieser Kapitalertr�ge „ohne Abzug der Kapitalertragsteuer“ vor-
nimmt, ist damit nicht gemeint, dass der Steuerabzug vom Kapitalertrag durch Ab-
standnahme vom Kapitalertragsteuerabzug gem. § 44a EStG unterblieben w�re.
Auch in den F�llen, in denen die Auszahlung der Kapitalertr�ge i. S. d. § 43 Abs. 1
S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 EStG, die von der Vorlage eines Dividenden- oder Zinsscheins
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abh�ngig ist, „f�r Rechnung“ des Schuldners der Kapitalertr�ge durch ein inl�ndi-
sches Kreditinstitut oder (mit Wirkung f�r Kapitalertr�ge, die nach dem 28.10.1997
zufließen; vgl. § 43 EStG Rz. 196) durch eine inl�ndische Zweigniederlassung i. S. d.
§ 53b KWG erfolgt, bleibt der Schuldner der Kapitalertr�ge der zur Vornahme des
Steuerabzugs vom Kapitalertrag – durch Einbehalt der allgemeinen KapESt – Ver-
pflichtete (vgl. Rz. 14ff.). Zum Verfahren der Einschaltung inl�ndischer Kreditinsti-
tute in die Auszahlung dieser Kapitalertr�ge vgl. § 45a EStG Rz. 58f.

125 Die Formulierung „ohne Abzug der Kapitalertragsteuer“ soll lediglich besagen, dass
der Gl�ubiger der Kapitalertr�ge bereits bei der Auszahlung wirtschaftlich so gestellt
wird, als ob von seinen Kapitalertr�gen keine KapESt einbehalten worden w�re,
wenn er das Depot f�hrende inl�ndische Kreditinstitut oder die inl�ndische Zweignie-
derlassung i. S. d. § 53b KWG damit beauftragt, f�r ihn einen Sammelantrag nach
§ 44b Abs. 1 i. V. m. § 45b EStG (vgl. § 44b EStG Rz. 7 und 11ff.) zu stellen.

Bei der Auszahlung der Kapitalertr�ge an den Gl�ubiger verauslagt das inl�ndische
Kreditinstitut bzw. die inl�ndische Zweigniederlassung i. S. d. § 53b KWG den Be-
trag an KapESt, den das BZSt aufgrund des Sammelantrags an das Kreditinstitut bzw.
die inl�ndische Zweigniederlassung i. S. d. § 53b KWG �berweist. Zum Sammel-
antrag nach § 45b EStG vgl. R 45b EStR und H 45b EStH.

126 Stellt sich nach erfolgter Erstattung heraus, dass die KapESt entweder ganz oder teil-
weise zu Unrecht erstattet wurde, fordert das BZSt die zu Unrecht erstatteten Betr�ge
unmittelbar vom Gl�ubiger zur�ck. Rechtsgrundlage f�r diese R�ckforderung ist
§ 45b Abs. 3 S. 2 EStG.

8 Steuerabzug bei Betrieben gewerblicher Art ohne eigene Rechtspersçnlichkeit
und bei wirtschaftlichen Gesch�ftsbetrieben steuerbefreiter Kçrperschaften
(§ 44 Abs. 6 EStG)

127 In den F�llen des § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 7c EStG (vgl. hierzu § 43 EStG Rz. 93d und
§ 43a EStG Rz. 9ff.) besteht zivilrechtliche Personenidentit�t von Gl�ubiger (juristi-
sche Person des çffentlichen Rechts bzw. steuerbefreite Kçrperschaft) und Schuldner
(Betrieb gewerblicher Art ohne eigene Rechtspersçnlichkeit bzw. wirtschaftlicher
Gesch�ftsbetrieb) der Kapitalertr�ge.

Da in diesen F�llen f�r den Steuerabzug nicht an eine Auszahlung der Kapitalertr�ge
angekn�pft wird und somit nicht auf den Zufluss der Kapitalertr�ge abgestellt werden
kann, bestimmt S. 2 der Vorschrift f�r den nicht den R�cklagen zugef�hrten Gewinn
(wie auch f�r im Lauf des Wirtschaftsjahrs vorgenommene vGA) den Zeitpunkt der
Bilanzerstellung, d. h. den Zeitpunkt der Bilanzfeststellung, als den Zeitpunkt des
Entstehens der KapESt. Sp�testens entsteht die KapESt acht Monate nach Ablauf
des Wirtschaftsjahrs. Dies gilt auch f�r die verdeckten Gewinnaussch�ttungen im ab-
gelaufenen Wirtschaftsjahr (BMF v. 11.9.2002, IV A 2 – S 1910 – 194/02, BStBl I
2002, 935, Rz. 68ff.).

Durch das JStG 2007 v. 13.12.2006 (BGBl I 2006, 2878) wurde in Abs. 6 S. 1 klar-
gestellt, dass neben dem Betrieb gewerblicher Art auch der wirtschaftliche Gesch�fts-
betrieb (wie in der urspr�nglichen Fassung des StSenkG v. 23.10.2000 bereits vor-
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gesehen) als Schuldner der Kapitalertr�ge gilt. Damit wird § 20 Abs. 1 Nr. 10b S. 4
EStG Rechnung getragen, der f�r wirtschaftliche Gesch�ftsbetriebe der steuerbefrei-
ten Kçrperschaften eine entsprechende Anwendung der f�r Betriebe gewerblicher Art
geltenden Regelungen in § 20 Abs. 1 Nr. 10b EStG vorsieht. Die Neuregelung in
Abs. 6 S. 1 hat nur klarstellenden Charakter. Nach Ansicht der Finanzverwaltung galt
Abs. 6 auch f�r den Steuerabzug von Gewinnen wirtschaftlicher Gesch�ftsbetriebe
steuerbefreiter Kçrperschaften (BMF v. 7.1.2003, IV A 2 – S 1910 – 297/02, DB
2003, 366).

128Werden Gewinnr�cklagen f�r Zwecke außerhalb des Betriebs aufgelçst, entsteht die
KapESt am Tag nach der Beschlussfassung �ber die Verwendung. Werden Anteile
aus der Einbringung von Betrieben innerhalb der Sieben-Jahres-Frist ver�ußert, so
gilt der Gewinn aus der Ver�ußerung der Anteile als in einem Betrieb gewerblicher
Art angefallen. Die KapESt entsteht in diesem Fall am Tag nach der Ver�ußerung
(vgl. hierzu § 22 Abs. 4 UmwStG).

129F�r den Steuerabzug vom Gewinn (= 3/4 des Einkommens i. S. d. § 8 Abs. 1 S. 2
KStG; vgl. § 20 Abs. 1 Nr. 10b S. 3 EStG), den Betriebe gewerblicher Art der inl�ndi-
schen çffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus der Veranstaltung von Werbesen-
dungen erzielen, entsteht die KapESt zum Ende des Wirtschaftsjahrs, und zwar nach
§ 52 Abs. 53 S. 3 EStG erstmals f�r den Vz 2001.

130F�r die Einbehaltung und die Entrichtung der KapESt in den F�llen des § 44 Abs. 6
EStG gelten nach S. 4 der Vorschrift die Abs. 1 bis 4 entsprechend (BMF v.
11.9.2002, IV A 2 – S 1910 – 194/02, BStBl I 2002, 935).

Weil in den in § 44 Abs. 6 behandelten F�llen zivilrechtliche Personenidentit�t von
Gl�ubiger und Schuldner der Kapitalertr�ge besteht, wird § 44 Abs. 5 S. 1 EStG in
Bezug auf die Haftung des Steuerabzugsverpflichteten (vgl. Rz. 92ff.) nicht f�r ent-
sprechend anwendbar erkl�rt, daf�r aber haftet nach § 44 Abs. 6 S. 5 EStG der
Schuldner der Kapitalertr�ge (der Betrieb gewerblicher Art bzw. der wirtschaftliche
Gesch�ftsbetrieb) f�r die KapESt, soweit sie auf vGA und auf die Ver�ußerung von
Anteilen i. S. d. § 22 Abs. 4 UmwStG entf�llt, denn nach § 22 Abs. 4 UmwStG gilt
der Ver�ußerungsgewinn als im Betrieb gewerblicher Art bzw. im wirtschaftlichen
Gesch�ftsbetrieb entstanden. Die Tr�gerkçrperschaft kann unter den Voraussetzun-
gen des Abs. 5 S. 2 als Gl�ubiger der Kapitalertr�ge in Anspruch genommen werden,
da Abs. 6 S. 4 ausdr�cklich nur die Haftungsregelung, nicht aber die Inanspruch-
nahme des Schuldners der Kapitalertragsteuer ausschließt. Dies wurde klargestellt
durch das JStG 2007 v. 13.12.2006 (BGBl I 2006, 2878) und ist erstmals f�r Kapital-
ertr�ge anzuwenden, f�r die das Halbeink�nfteverfahren gilt (vgl. hierzu § 52 Abs. 53
S. 5 EStG).

131Vom Steuerabzug ist allerdings Abstand zu nehmen, wenn es sich beim Gl�ubiger
der Kapitalertr�ge um eine inl�ndische steuerbefreite Kçrperschaft i. S. d. § 5 Abs. 1
Nr. 9 KStG oder eine inl�ndische juristische Person des çffentlichen Rechts handelt,
die ausschließlich und unmittelbar gemeinn�tzigen, mildt�tigen oder kirchlichen
Zwecken dient (vgl. § 44a EStG Abs. 7).
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9 Steuerabzug bei vororganschaftlich verursachten Mehrabf�hrungen i. S. d.
§ 14 Abs. 3 KStG (Abs. 7)

132 Abs. 7, der die Entstehung und Entrichtung der in den F�llen des § 14 Abs. 3 KStG
nach § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und S. 2 EStG zu erhebenden KapESt regelt, wurde durch
Art. 1 des Richtlinien-Umsetzungsgesetzes (EURLUmsG) v. 9.12.2004 (BStBl I
2004, 1158) an § 44 EStG angef�gt.

Nach Abs. 7 ist in den F�llen des § 14 Abs. 3 KStG i. d. F. des EURLUmsG die im
Zeitpunkt der Feststellung der Handelsbilanz der Organgesellschaft entstehende
KapESt an dem auf den Entstehungszeitpunkt folgenden Werktag an das f�r die
Besteuerung der Organgesellschaft gem. § 20 AO zust�ndige FA abzuf�hren und
dementsprechend nach § 45a Abs. 1 S. 1 EStG auch anzumelden (vgl. § 45a EStG
Rz. 2c). Sp�testens entsteht die KapESt acht Monate nach Ablauf des Wirtschafts-
jahrs der Organgesellschaft.

F�r die Einbehaltung und die Entrichtung der KapESt gelten in den von § 44 Abs. 7
EStG erfassten F�llen nach S. 3 der Vorschrift die Abs. 1 bis 4 entsprechend.

133 § 14 Abs. 3 KStG, der durch Art. 3 des EURLUmsG v. 9.12.2004 in das KStG einge-
f�gt wurde, behandelt im Rahmen eines Organschaftsverh�ltnisses erfolgende han-
delsrechtliche Mehrabf�hrungen, die ihre Ursache in der Zeit vor Abschluss des Ge-
winnabf�hrungsvertrags haben, nicht als organschaftliche Mehrabf�hrungen, sondern
als Gewinnaussch�ttungen der Organgesellschaft an den Organtr�ger.

Die Besteuerung als Gewinnaussch�ttungen nach § 14 Abs. 3 KStG gilt erstmals
f�r Mehrabf�hrungen von Organgesellschaften, deren Wirtschaftsjahr nach dem
31.12.2003 endet (§ 34 Abs. 9 Nr. 4 KStG i. d. F. des EURLUmsG), bei Bilanzfest-
stellung ab 16.12.2004 (OFD Frankfurt v. 27.5.2005, S 2600 A – 26 – St II 1/04, FR
2005, 775).

134 § 14 Abs. 3 KStG i. d. F. des EURLUmsG ist die gesetzliche Festschreibung der be-
reits in R 59 Abs. 4 S. 3 KStR 1995 festgelegten Verwaltungsauffassung; als Reaktion
auf die BFH-Rspr., die nicht der Verwaltungsauffassung folgte, sondern auch vor-
organschaftlich verursachte Mehrabf�hrungen einer Organgesellschaft an ihren Or-
gantr�ger als organschaftliche Mehrabf�hrungen i. S. d. §§ 14ff. KStG behandelt
(BFH v. 18.12.2002, I R 51/01, BStBl II 2005, 49, BFH/NV 2003, 572; BMF v.
22.12.2004, IV B 7 – S 2770 – 9/04, BStBl I 2005, 65. Ausf�hrlich zu vororganschaft-
lich verursachten Mehr- und Minderabf�hrungen Frotscher, in Frotscher/Maas,
KStG, UmwStG, § 14 KStG Rz. 412ff; Suchanek, INF 2005, 21; Rçdder, DStR 2005,
217).
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